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A 11 e Ar te n Lebens- und Elementarv�rsicherungen, Kranken- und Sterbevorso:ge 
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Landesamtsstellen in allen Bundeshauptstädten 

Achtung! Gendarmerie- und �olizeibeomte !

Gut gekleidet in den Herbst und Winter 1953/5'1 
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durch Oberösterreichs gröfües Spezialhaus für Herren-, Damen-
und Kinderbekleidung 

1· Sonderangebot: Herrenulster und Slipper in verschiedenen Dessins, englisch gemustert , s 950;-, 790.-, 595.-, 395.-Elegante Ulster, dunkel einfärbig, ein- und zweireihig, Stückmeisterarbeit, auchaus erstklassigen Importmaterial . .  S 1648.-, 1280.-, 980.-, 590.­Gabardine- und Ballonseidenmäntel in Trench und Slipper, der bewährte Jahres-mantel mit einknöpfbarem Futter . . S 1215.-, 980. - 598. - , 298.­Lodenmäntel in der _beliebten Mü':1chner Fasson, alJe Farben, prima Pirschloden und original Himalaja, wasserdicht, federleicht, Vorderteile doppelt, breiter Rückenbesatz .........• S 728.-, 640.-, 570--, 340.-Begen-, Motorrad- und_ Ledermäntel, L?mberjack und Shaker in Gabardine, Schnürlsamt und Leder, die zweckmä6igeSportkleidung, alle Qualitäten und Preislagen Herrenanzüge für StraEe, Sport und Gesellschaft, in Strapazqualitäten und feinen Kammgarnen S 1260.-, 980.-, 498.-, 360.­Steireranzüge in Loden, Kammgarn, Kord, original Landestracht . . . . . . . . . . . S 1198.-, 890.-, 580.-, 390.­Sportsakkos s 590.-, 498.-, 360.-, 266.-Hosen zum Kombinieren aus kräftigem Gabardine, Kammgarn und Flanell oder Kord . S 498.-, 420.-, 340.-, 195.-Knaben- und Burschen­bekleidung aller Art, bestens sortiert, zu günstigsten Preisen 
LINZ, WELS und v;ocKLABRUCK 

Für besondere 
Wünsche empfehlen 
wir unsere e i g e ne 
Mafiw erkstätte 

Sonderrabatt und 

Kreditmöglichkeit 

• 

W I S S E N 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE Q) -1;953 

1l>Jit vorliege11der Beilage, die von mm an monatlich 
erscheinen wird, hoffen wir den Anregungen und Wün­
schen unserer Leser, in der Rundschau auch eine Art 
„geistige Unterhaltung" aufzrmehmen, nachgekommen 
zu sein. Wir haben in der Form die Beilage gewählt, 
um den fachlichen Rahmen der Rundschau nicht zu 
sprengen. Der Inhalt von „U11terhaltung und ,Wissen" 

ist so gestaltet, daß „vo11 allem etwas" und „für jeden 
etwas" gebracht wird. Selbstverständlich si.nd alle Ka0 

meraden, wie schon im fachlichen Teil, so nun auch 
bei der Unterhaltungsbeilage, herzlichst zur Mitarbeit 
eingeladen. Jetzt aber genug der Worte und laßt uns 
beginnen unter dem Motto: ,,Gute Laune bei Unter­
haltung und Wissen!" 

WIE WO WED WAS.
l- Wer ist der Gründer des RotenKreuzes? 
2. Wie heißen die vier Haupt­wolkenbildungen 7 
3. \Vas war bei den alten Römerndas Symbol der Gewalt über Leben und Tod? 
4. Wann beginnen Frühling, Som­mer, Herbst und \V-inter? 5. Wo wurde der Tiroler Freiheits­held Andreas Hofer erschossen? 
6. Wer schuf die Gestalt des Mei­sterdetektivs Sherlock Holmes? 
7. Wieviel Bienen sind in einemStock? -8. Welcher Nadelbaum wirft imWinter die Nadeln ab? 
9. Was ist eine Verbalinjurie?
10. Woher kommt der Name Dum­d wilgeschoß? 
11. Welches ist der größte VogeH
12. W,ie viel-e Quellflüsse hat dieDonau und wie heißen sie? 13. Wie heißt die männliche Ente 7
14. In welchen Städten und wannwurde der \Vestfiilische ·Frieden ge­schlossen? \Vas beendete dieser? 
15. Warum soll man bei starken

Detonationen den Mund offen halten? 
16. Was versteht man· unter Makro­kosmos und was unter Mikrokosmos? 

' · 17. Wie heißt das bekannteste G�­fängnis in USA? 
18. Was ist prozentual im Bier ammeisten enthalten und wer war der Sage nach der Erfinder des Bieres? 
19. Welches Land außer den USAführt noch die Bezeichnung „ VereinigteStaaten"? Wie heißt die Haupt.stadtdieses Landes und was ist das \Vahr­zeichen dieser Stadt?
20. Was bedeutet die Abkürzu,.-gMEZ? ' 

Wer war das1 Sein Vater läßt ihn schon als Knabe schwöi,en, immer ein Feind dei: Römer zu sein und niemals lebend in deren Hände zu fallen. Als Feldherr schlägt 

er die Römer in vielen Schlachten. Das für unmöglich gehaltene, mit einem Heer, in welchem auch Elefant"en mit­geführt werden, die Alpen im Winter zu überschreiten (er kommt von Spa­nien her), gelingt ihm und er fällt überraschend von Norden her in Italien ein. Seinen größten Sieg über die Römer ·feiert er in der Schlacht bei Cannae, wo er auch das klassische Bei­spiel einer Einkreisungsschlacht (schwa­che Mitte, starke Flügel) liefert. Nach der Bes.iegung des rom-ischen Heeres marschiert er gegen Rom, wo der· Schreckensruf ertönt: ,, ... vor den Toren". Trotzdem fühlt er sich zu schwach, Rom anzugreifen und sein Heer wird dann im eigenen Land bei Zama (202 v. Chr.) von den Röme�n vernichtet. (Altes Sprichwort: ,,Auf em Cannae folgt ein Zama. ") Gehetzt von den Häschern Roms flieht er von Land zu Land. Zuletzt trinkt er den Gift­becher, getreu seinem Schwur: Niemals lebend in die Hände der Römer zu fallen ... Wer war das? 
Wie ergänze ich's? Eines der charakteristischen Merk­male bei den Kamelen ist der Höcker. Das in der Sahara heimische ein­höckerige führt die Bezeichnung ... , das in Asien lebende zweihöckerige den Na­men ... ? 

D ENKSPOd 
Zwei Jäger sin-d auf Hühnerjagd. Sie haben e,inen Hund und zwei Jun­gen zum Tragen der erlegt�n Hühner bei sich. Nach langem vergeblichem Suchen stoßen ·sie auf eine starke Kette Hühner die, e,inmal hesohossen, m eif11em ilübe-nfeld jenseits eitles Flusseswieder cfofällt. Während der Hund �enFluß durchschwfounen kawi, st-ellt s1r;h dem Transport der Jäg�r _und_ d�r bei­den Treiber eine Schwierigkeit �n den\Veg: Das kleine Boot, das _sie , amUfer finden trägt nämlfoh nur 3e einenEnvac.hseooi°i oder die beiden Jungen.

\Vie machen sie es trotzdem möglich, all;� üher den Fluß zu setzen und an di-e H iihner wieder heranzukommen?
*Eine ]deine Jagdgesellschaft, beste-

hend aus zwei Vät,ern und zwei Söhnen, ging auf die Jagd. Jeder Teilnehm�r sohoß fünf Hasen, von ,dene,n auch kei­n,or ver1or-enging. Trotzdem brachten s!e nur fünfz.ehn Hase.n narh Hause. Wi-e erklärt sich das? 
� ß U N.T E � 
'--deschicltfen 

Ein berühmter Strafrechtslehrer fragte einen Kandidate.n bei der Prü­fung: ,,Welche Strafe steht auf Die�­stahl ?" - Als Antwort kommt: ,,Die ;fodesstrafo." Der Professor, der schwer­hörig war, meinte falsch verstanden zu haben und wiederholte die Frage. D er Kandidat antwortete aber w.ieder . mit lauter Stimme: ,,Die Todesstrafe.'· -,,Ach ja", entgegne�e der Professor, Sie meinen natürlich, wenn Mord dazukommt. Sehr ricl_itig." 
* Beim Hia-slbauern brennt es. DerHiaslbauer war hoch versichert. AlleWelt rennt den Brand zu löschen. Nurder Lois bieibt ruhig vor seinem �aus• hn 11" "ef man 1hmsitzen. ,,Lois, sc e , ri . 

h 
. zu, ,,komm löschen!" ,,Laßt . imc i� Ruhe", winkte der Lois ab, ,,ich w�rd mich mit dem Hiaslbauern doch n,chtverfeinden I" 

* K""nstler sind besonders leicht er­b u d empfindliche Leute. Aufr?g arp unb ·m Münchner Hoftheater,einer ro e 1 . d es beiß zuging, versetzte ,e�nw er . 1 dem berühmten Intendan-Schausp1e er . Oh f · ten Possact plötzlich e�e r e1gc . Possart den großen pathe!1scbe':1 Schau-. ler' verläßt audh hier die Uuhe51? 1,eht·' Herr Schulze, ist das Spaß odern1c . " - li h" ft d Ernst?" _ ,,Ernst natur c , ru_ er Schauspieler erregt. - ,,�ann -�st . es ut solche Späße könnte ich namhch �icht ertragen", erklärt würdevoll Pos­sart. 
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Die Emailtafel an der Haustür des 
Dentisten Hermes in der kleinen Uni­
versitätsstadt X ist seit zwanzig Jahren · 
das Ziel vollgetrunkener Studenten. Im­
mer wird sie von den jungen Leuten ab­

gerissen und anderswo wieder aufge­
macht. Wenn Hermes einen erwischt, 
schleppt er ihn aufs Gericht. Und Her­
mes erwischt jedes Jahr einen. - Jetzt 
hatte er wieder solch einen unglück­
lichen Studenten. - Hermes trat als 
Zeuge vor. Der Richter sagte: ,,Erzäh­
len Sie uns den Vorgang, Herr Zeug�. 
Wie war das?" Hermes schaut den 
Richter lange an. Dann sagte er: ,, Was 
soll ich da lang und breit erzählen? 
Es war genau dieselbe Sache wie damals 
vor fünfzehn Jahren, _als ich Sie er­
wischt habe, Herr Landesgerichtsrat." 

* 

„Ich bedaure aufrichtig, daß Sie &ich 
so viel Mühe machen ... ", sagte Karl 
Maria von Weber bei der Probe zu 
einem Opernsänger, der in seinem 
„Oberon" beschäftigt war . .,Bitte, keine 
Ursadhe, Herr Kapellll)-eister I" fi.eI ihm 
der geschmeichelte Künstler ins Wort. 
,, ... Aber Sie habeu mich ja nicht au-s­
reden lassen", fuhr der Komponist fort, 
„daß Sie sich solche Mühe machen so 
viele Noten zu singen, die gar nicht 
im Buche stehen I" 

* 

,,Was!" sagte der Fahrgast empör<t, 
,,ich soll für meinen Hund bezahlen!" 
„Das ist Vorschrift", erwiderte der 
Schaffner. ,,Na, schön. Dann aber hat 
er auch das Recht wie alle anderen 
Fahrgäste: Er darf einen Sitzplatz be­
anspruchen!" - ,,Gewiß, aber für ihn 
gelten dieselben Bedingungen wie für 
alle anderen Passagiere: Er darf .die 
Füße nicht auf die Bank legen! " 

• e,, IJ ,s�.. s _,,.t»t � .J ,e.. c;,a. • 

daß ein Kubikmeter eine Mil­
liarde Kubikmillimeter hat. 

• . . daß es im Boxsport acht Ge­
wichtsklassen gibt, u•n,d zwar: Schwer­
gewicht (über 80 kg), HaJbschwer­
gewicht (bis 80 kg), Mitte.lgewicht 
(73 kg), We.lt,ergewicht (67 kg), Lei.cht­
gewicht (62 kg), Federgewicht (58 kg), 
Bantamgewicht (54 kg) u11d FH.egen­
gewicht (51 kg). 

•.• daß das Schwergewicht des Men­
schen in der Beckengegend li-egt. 

•.. .daß der Fr-osch bei der Entdck­
kung der Elektrizität eine große R:>lle 
spielte. Froschschenkel, di-e zum Trock­
nen mit Kupfer.haken an eisernen Stä­
ben au.f.gehän,gt ware.n, führten duvch 
ihr Zuck61l Galvani zur Entdeckung der 
ELektrizi tät. 

. .•• daß der „absolute Nullpunkt" 
mit 273.2 Grad C�lsius unter Null be­
rechn,e,t wurd;,. 

• •• daß der Mensch 213 Knoche,n hat.
. • • . daß sich Knallgas aus einem

Te.il Sall'erst-0ff und zwei Teilen Was­
serstoff zusammensetzt llll.d daß das 
Knallgasgebläse beim autogenen Schwei­
ßen verwendet wird. 

• • • -daß ,ein von der Krewzotter
ge\Vonn-enes Serum ihren Biß un.sohäd­
lich macht. 
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W a a g r e c h t: 2.Dam[!f­bad, 6. moderner Tanz, 11. Blutgefüß, 13. Zieh­
mntter, Mehrz., �5. Flußin Kilrn ten, 17. pers, Für­wort, 19. Laut, 21. Kaffee­satz, 22. ehern. Zei­chen 1. Tantal, 23, Scherz,25. Scbwanzlnrch, 27.ehern. Zeichen f. Selen. 28. Ereignis, welches ein�Polizeiaktion der UNOzur Folge hatte und zurZeit die Weltöllentlich­keit beschilfligt, 29. Ab­kilrzung einer Himmels„rlcbtung, 30. Abkürzung r. Imperium, 31. straf­bare Handlung, 32. pers. 
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Fürwort, 34. abgek, welbl. Vorname, 36. Senkblei, 38. amerik. l'apageicnart, 39. Vorteil einer Sache, 41. hasten, 43. weib­licher Vorname, 44. Teil der Kette, 45, Tageszeit. S e n k r e c h t : 1. Bürde, 2. Binnengewiisser, 3. Flilchenmaß, 4. ehern. Zeichen lür Natrium,5. Behörde, 6. nord. Rind, 7. Abkzg. für Union, 8. Ahkzg. lür Bundesgesetz, 9. Bindewort,

10. Schluß, 12. Priester des Altertums, Mehrz., 14. alleiniges Recht, 16. Schalentier, auch De­likatesse, Mehrz., 18. ehern. deutsche Schulllugzengmarke, 20. Gott, mohammed., 23. Kan­ton in der Schweiz, 24. Vorgebirge, 25. vielmals, 26. Vorwort, 29. indischer Gott der Frucht­
barkeit, 33. Nebenfluß der Donau, 35. schlimm, 36. Teil des Auges, 37. zehn, engl., 38. Sorte, 40. ehern. Zeichen lür Thallium, 41. Doppelvokal, 42. ehern. Zeichen lür Natrium, 43. Abkzg.lür eigenbündig. Gendarm Franz K i e n r e I c b. 

Müller kommt von, einem feucht­
fröhlichen Abend morg·en6 um sieben 
Uhr nach Hause.. s�ine Gattin liegt 
im Bett und schreit ihm wütend ent­
gegen: 

,,Une.rhört, jetzt ist es sieben Uhr!" 
Entrüstet entgegnete Müller: ,,Ja, 

was fällt Dir denn ein, da liegst Du 
noch im Bett?" 

* 

„Ihr blaugeschlagenes Auge sieht 
recht böse aus. Sind denn keine Um­
schläge gemacht worden?" 

,,Nein, bisher nur Witze!" 
* 

,,Trinken Si,e Wein oder Bier?" 
,,Das kommt ganz darauf an." 
,, Wieso?" 
,,W,er bezahlt;" *

I Gast zum Dorfwirt: . ,,Gott hahe.n 
Sie viele Fliegen in der Stube!" 

Wirt: ,,Ach, die kommen nur zur 
Essensz�it herein, sonst sit2ien sie immer 
auf dem Misthanf,en." 

* 

,,Sind Sie vorbestraft?" 
,,Jawohl, weil ich auf ,eill€m ver­

botenen Weg radelte." 
„Aber deswegen kommt cooh kein 

Memsch ins Gefängnis." 
,,Das Rad hat nicht mir gehört." 

* 
,,Ihre Nerv-t . •·-ind vollkommen run-

ter. Woran liegt n�. "' 
,,Am Autofahren, Herr Doktor." 
,,Ist das denn für Sie so auf­

regend?" 
An sich nicht. Aber erstens habe ,, d . ioh d-en Wagen gestohlen un, zwea-

tetu; habe ich keinen Führerschein." 

Wie k.:immt es, Angeklagter, daß 
Sie bei Ihrem Einbruch minderwer­
tige Sachen raubtt-n und die Geschäfts­
kasse unberührt li-eßen ?" 

„Ach, Herr Richter, jetzt fangen 
Sie auch n.och ,davon an! Meine Frau 
hat mich ohn.eh�n schon genug her­
untergeputzt." 

Mei,er geht als Zeuge vor Gerfoht·. 
Zum ,ersten.mal in se-inem Leben. D�r 
Richter ruft Meier zum Gerichts.fisch, 
um ihn zu vere�digen. Die Geschwore­
nen erheben 6ich zum Eid. 

Mieißl' wankt schüchtern, beschämt 
ab: ,,Aber, bitte, me-in.e Herrn, be­
halten Si·e ,doch Platz." 

* 

„Meine Frau plagt mich immer mit 
hundert Fragen, we,nn ich einmal allein 
ausgehe." 
• ,,Das tut meine ni,e." 

,,Si·e Glücklicher'!" 
„Ja, ·die kommt nämlich immer

gleich mit!" 

Geistesgegenwart 
,, Von nun an, Herr Fahrlehrer,

trennen sich unsere Wege!" 
Zeicha.: Gend.-Potrouillenleller Hudolf Gspau 

" 
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AUS DEM INHALT: 

Seite 3: Rudolf Hettlinger: Ursacnen der Verkehrsunfäll• und ihre Klar­
stellung - Seite 6: Gustav Löschnig: Nur ein Gerücht? - So.ite 7: 
Otto Jonke: Allerseelen - Seite 8: Friedrich Hanf: Sexualverbrechen 
an einem achtjährigen Knaben - Seite 11: Josef Witzeneder: Großfeuer 
in Dobersdorf - Seite 12: Dr. Eduard Neumayer: Warum war § 95, 
Absatz 2 du Kraftfahrverordnung gesetieswidrig? - Seite 15: Entscheidungen 
des Obersten Gerichtshofes - Seite 16: Gendarmerienachrichten und 
Bücherecke - Seite 17: Rudolf Sams: Fußball ln Tirol - Seite 18: 

Kriminalrätsel 

Ursachen der Verkehrsunfälle und ihre Klarstellung 
Von G end.-Bezirksinspektor RUDOLF HETTLINGER, Bezirksgendarmeriekommandant-Stellvertreter in Völkermarkt, Kär.nten 

Die immer mehr und mehr zunehmende Motorisierung bringt 
auch größere Gefahren für die Verkehrsteilnehmer mit sich. 
Diesen Erscheinungen Rechnung tragend, wurden in der Straßen­
poliz-eiordnung vom 21. März 1941 und in der Kraftfahr­
verordnung 194, alle jene Bestimmungen über das Verhalten 
im Straßenverkehr festgelegt, die b2i ihrer Befvlgung geeigne� 

�rscheinen, Verkehrsunfäll.e zu verhindern. Kommt es dennoch 
�u -einem Verkehr:;unfall, so wurde, abgesehen von reinen z,u-

- fällen, mindestens ein Gebot -nicht befolgt oder einem Verbot-e 
zuwidergehandelt und somit -ein strafbarer Tatbestand gesetzt. 

Die Praxis zeigt leider, daß sich vi�le Verkehrsteilnehmer 
über diese zu ihrem Schut.i:e ,erlassenen Vorschriften nur allzu 
leicht hinwegsetz-en und dadurch nicht . ,nu,r Verkehrsstörungen, 
sondern oft auch schwere V,erkehrsunfälle herbeiführen, denen 
sie dann häufig selbst zum Opf.er fallen. Nicht selten aber 
kommt ,es vor, daß bei ,einem solchen Unfall auch Verkehrsteil­
nehmer zu Schaden kommen, die sich einwandf.rei und den 
Vorschriften gemäß verhaJten haben. 

Obwohl den Verkehrssündern von seiten der Sicherheits­
organe besondere Aufmerksamkeit . geschenkt wird, vermög,en 
diese die V-erkehrsunfälle nicht restlos zu verhindern. Ihre weitere 
Aufgabe ist es daher, bei einem eingetr-et-enen Verkehrsunfall 
den Tatbestand vollständig und gewissenhaft aufzUJnehmen, damit 
das Gericht ein klar-es Bild über die Schuld!rage erhält. 

Bei den Erhebungen am Unfallsorte erscheint es am zweck­
mäßigsten folgenden V◊rg,ang -einzuhalten: 

1. Gleich nach Ankunft am Unfallsorte dafür sorgen, daß 
den Verletzten erst-e Hilfe geleistet und ihr Abtransport i,n 
das nächste Krankenhaus oder zum nächsten Arzt mit Rettuing6-
wagen oder allenfalls mit Privatfahrzeugen durchgeführt wird. 

2. Zeugen und Auskunftspersonen feststellen (zumindest so­
fort Namen und Adresse noti,eren) und für ihre getrennte Ein-

- vernahme sorgen, um we-chselseitig,e Beeinflussung,en, seien es 
aewuß_te o_der unbewußte, z�- v,erhi-ndern. Zus-chauer entfernen, 

weil sie d11� Amtshandlung storen. 

3. Bei schweren Unfällen Tatort absperr-en und den Verkehr 
umleiten. 

4. Spuren aller Art, die auf den Unfall Bez,ug haben, für das 
weitere Verfahren sicherstell-en. 

5. Si-eh am Unfallsorte nicht über die Schuldfrage äußern, 
wei I dies erfahrungsgemäß Debatten auslöst und die Arbeit 
-ers-chwert. 
- 6. Wenn möglich, Sachschäden durch einen Sachverständig,en 
oder Fachmann schätzen lassen. 

r. Bei schweren Unfällen die beteiligten Fahrz-eug,e bis zur 
Besichtigung durch die Gerichtskommission sicherstellen. Die 
Sicherstellung wird auch dann notwendig sein, wenn der Fahru 
den Unfall auf ei.nen Mangel am Fahrzeug rnrückführt ,,der 
wenn das Fahrzeug v,::,raussichtlich durch die Art sei,ner Beschädi­
gung als Beweismittel dienen kann. 

In weiterer Folge spielt die Schuldfrage naburg,emäß eine große 
Rolle. Wenn auch die en-dgültige Entsch.eidung hierüber dem Ge­
richte zusteht, so obliegt es doch den Sicherheitsorganen, für 
die Schuld oder Unschuld der daran Beteiligten die einwand­
freien Unterlagen herbeizuschaffen. Um aber die Schuldfrage 
klären zu können, muß zu.nächst di·e Ursache des Unfalles ein­
wandfrei festgestellt werden. 

Die Unfallsursachen lassen sich in drei großen Gruppen zu-
sammenfassen und können gelegen sein: 

1. in Mängeln am Fahrzeus, 
2. in der Beschaffenheit der Fahrbahn und 
3. in der Nichtbeachtung der Verkeh-rsvorschrift-en. 
Es ist unbedingt n::>twendig, daß alle Feststellungen, die für 

die Klärung der Unfallsursache von Belang sein können, gleich, 
an Ort und Stelle getroffen werden. 

Hi-erher gehören: 
Zu 1. Fa'bri kat und T yp-enbez-eichnung des Fah,rz-euges, Art der 

Karosserie, des Aufbaues; Lenkrad -rechts oder links. Bei zwei­
spurigen Motorrädern Seitenwagen r-echts oder links. 
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Stelle/ von wo aus der Fahrer die Gefahr erkannte.

I 

3 



Ueberprüfung der Bremsen: Gleichmäßiges Ziehen der Vi,er­
radbremsen, Funktionieren der Handbremse (F,eststellbremse). 

Ueberprüfung der Lichtanlage: Scheinwerfer, Abblendlicht 
Stadt- . oder Standl!:cht, Decklichter, Kennzeichenbeleuchtung; 
Stopp(1cht; f.erner Signalhorn, Winker U1nd Wischer. 

War die Bewegungsfreiheit des Fahrers oder dessen Ausblick 
behindert? 

Ladung des Fahrzeuges, etwa v-orstehende Teile (Höhe 
und Breite); sind Anhängerkupplung und Anhängerbremsen in 
Ordnung? 

�u 2. �ebersichtlichkeit . der F<Jhrbahn, Neigung, Steie,ung, 
Gefall-e, Krummungen, sonstige Hi.ndernisse zum Beispi-el ab-
gelagerte Gegenstände auf der Straße; · 

Breit-e der Fahrbahn, ihre Begrenzung durch Randsteine, 
Alleebäume, Zaun usw.; 

Straßendecke aus Asphalt, Beton oder Teer hergestellt, mit 
Kies oder Sand bestreut, Schlaglöcher, Radrinnen, Querrinnen; 

ist die Straße aufgeweicht, ,rutschig, staubig, gefror-en ver­schneit oder vereist, sind Wasserpfütz.en vorhanden; hanclelt es. sich um eine Haupt- (Vorrang-) oder Nebenstraße, Straßen­
kr-euz,ung, Abzwei,gun8 bzw. Einmündung; 

bei Bahnübergängen: war der Sch1ranken offen oder g,eschlos­
sen und Warnzeichen v,orhanden und welche. 

Zu 3. Den Feststellungen z,u diesem Punkt kommt besonder,e Bedeutung z,u, weil durch statistische Daten nachg.ewiesen er­schei-nt, daß die meisten Verkehrsunfälle gerade aJf die Nicht­
beachtung der Verkehrsvorschriften zurückz,uführen sind. Die 
wichtigsten mit den Verkehrsunfällen zusammenhängenden Be­
stimmungen sollen_ daher eine eingehende Erörterung erfahren. 
Hängt doch von ihr,er Bef.olgung oder Nichtbefiolgung Unsch.uld 
oder Schuld der dm Unfall Beteiligten ab. Es h<mdelt sich 
hi,er in der Hauptsache um ziemfich genau umschriebene Gebote 
und Verbote. 

Die wichtigsten hiervon sind: die Vorschriften über die 
Aufmerksamkeit des Fahrers auf die Fdhrbahn, die Fahrgeschwin­
digkeit, die Abgabe von Warnzeichen, das Ausweichen und 
Ueberholen, das Einbiegen, die Vorfahrt, das Abblenden der 
Scheinwerfer ·usw. 

Der Führ-er -eines Kraftfahrzeuges ist zur gehörig,en Vorsicht 
bei Führung und Bedienung des Fohrzeuges verpflichtet und muß 
die Fahrbahn beobachten; er mu.ß a lies unterlass·en, Wds die 
Aufmerksamkeit hiervon ablenkt (§ 99 Abs. (2) der KFV). Ist 
er oufmerksam, wird -er die Gefahr rechtz-eitig -erkennen und
auch geistesgegenwärtig handeln kön-nen. "im übrigen wird di,e 
Geistesgeg,enw.art wohl stork beeinflußt durch die Fähigkeit, 
Situationen schnell zu erfassen. Beim Kraftlf.ah:rer muß diese
Fähigkeit bis zu einem g·ewissen Grade immer v-orhanden sein. 
Er wird ja schon bei der Ablegu.ng der Prüfung zur Erlangung
des Führerscheines auf dies·e Eigenschaft hi,n geprüft. 

Abgesehen von den ziffernmäßig,en Geschwindi·gk-eitsbegr,en­
zungen ist der Fohrer verpHichtet, c:lie nach den besonderen 
Umständen zulässige Geschwindigkeit ·nicht zu überschreiten. Hier­
bei· sind zoh-lr-eiche Fa.ktor.en zu berücksichti'gen, wi,e Dichte des, 
Verkehrs, Breite und Uebersichtlichkert der Fahrbahn (Kurven, 
Straßenkreu.zungen, Gefälle), Beschaffenheit der Fahrbahn::iber-­
fläche (Ru,tschgefohr bei. Eis, Sdhnee, beginnendem Reg,en, Schot­
ter oder Riese!), Zustand der Re.ifen, Wetter (Regen, Schnee­
gestöber, Nebef, Sonnen- -oder Schei,nwerferblendu1ng)

1 Zu­
stand der Bremsen ·usw. 

Gegen diese Geschwindigkeitsbestimmungen wird erfahrungs­
gemäß dm häufigsten gesündi'St und ihre Nichtbeachtung hat im­
mer wieder Unfä'lle zur Folge. Es ist rdtsam, in den Unfalls­
anzeigen gegebenenfa,lls au.f die Nichtbeachtung dieser V,::irschrH­
ten ousdrücklich hinzuweisen. 

Bei Wdrnungszeichen ist die Art und der. Umstand wesent­
lich, wann u,nd wie sie gegeben wurden •u:nd 09 si ·e gehört _bzw. 
ges-ehen werden konnten. Gegeben müssen di,e W-arnu-ngszeichen 
immer dann werden, wenn es di-e Si•ch,erheit des Verkehres er­
f-ordert. Da sie sonst den Zweck, gefährdde Straßenbenützer 
auf das Herannahen des Fahrzeuges aufmerksam zu ma·chen, 
verf.ehlen würden, wird gef.ordert, daß sie r,echtzeitig und deut­
li•ch wahrnehmbar zu. geben sind (§§ 92 und 93 der KFV -und 

ZIVIL 

� 55 Abs. 3 und 4 der StPolO). Rechtzeitig ist ein Warnungs­
zei'chen aber nur dann gegeben worden, wenn der Gefährdete 
si·ch .noch aus dem Gefährdungsbereich z,u entfernen vermag, und 
deutli•ch wahrnehmbar dann, wenn es weder übersehen noch 
überhört werden kann. 

Dieser Bestimmung kommt besonders dann erhöhte Bedeutung 
zu, wenn das Fahrzeug seine bisherige Fahrtrichtung verläßt und 
in eine andere Straße einbiegt oder abbiegt, ·um in eine Haus­
einfahrt zu kommen oder umzukehren usw. Wi,rd in einem sol­
chen Falle das Signal oder Zeichen n'icht ,rechtzeitig g,egeben, 
so ist .e·in Zusammenstoß mit einem nachfahrenden Fahrzeug 
oft unv,ermeidlich. 

Als Wdrnungszeichen sind Scha,llreichen (Hupe, Glocke, 
Horn) und Si;::htzeich_en (Wink•er, Blinker, Handz,eichen, Stopp­
licht, Dreieck am Kraftf,ahrz.eug mit An'hänger) vorg,esehen. So­
weit es sich ,um m.echa!nische Wor.n:z·eichen handelt, sind sie 
bei Unfallsaufnahmen immer auf ihr Funktionieren zu überprüfen. 

Das Ausweichen hat ebenfalls rechtzeitig und so weit nach 
rechts zu erfol·gen, daß für entgeg.enkommende Fahrzeuge ge­
nügend Raum zum V::irbeifahren vorhanden ist (§ 11 StPolO). 

Beim Ueberiholen entst,ehen die Unfä-11,e am häufigsten bei 
Stroßenkr,euzungen und -einmünd'un.g-en, f.erner an unübersicht­
lichen Straßenstellen, dann an Stellen, an denen die Fahrbahn 
durch andere Straßenbenützer oder auf andere Art verengt ist. 
In solchen Fällen ist wegen der erhöhten Gefahr das Ueber­
holen grundsätzlich verboten. Das Ueberholen ist überdies dann 
zu -unterlassen, wenn ei·n Fahrzeug entgegenk:immt oder sonst 
eine Gefahr droht (§ 18 Abs. 4 der StPolO). 

Di-e- Vorfahrt (Vorrang) ist im § 19 der StPolO g-eregelt unr'1 
hat den Zweck, den Verkehr ohne Zusammenstöße i,n Flub 1 
zu halten. 

Bei der Vorfahrtregel, soll aber nie außer acht gelassen 
werden, daß der oberste Grundsatz der Rücksichtnahme auf 
.andere St�aßenbenützer audi. vo,n d1ein, den Vorr<JJng gebühr-enden 
Fahrzeugen zu berücksichtigen ist (§ ·1 StP,olO). Es· handelt sich 
al:o ·um kein Vorfahrtrecht, wie vielfach irrtümlich angenommen 
wird, sondern bloß um die Regelung des Vorranges bei Straßen­kreuzungen -und -einmündungen. 

Gegen die Vorschrift über das Abblenden der Scheinwerfer wird ebenfalls sehr häufig gesündigt. Bei einem Unfall wird 
gegebenenfalls zu prüfen sein, öb die Beleuchtu:ngsanlag,e ein, wandfr,ei f,unktioni-ert. Das gl,eiche gilt beim Rück- bzw. Deckt.fcht­•U•nd beim Stopplicht. Vermerkt sei hier, daß Rück- •und DecklicM dasselbe ist; ebenso wi,e Stopp- -und Br,em:sl.icht .nicht zwei Be­
griffe sind. 

. Eine ausschlaggebende Bedeutung kommt bei der Klarstellung 
�,nes Verkehrsunfalles den Spuren zu, und zwar jenen, di,e das 
1n Bewegung befindliche Fahrzeug auf der Straßendecke hi,nter­
läßt. Als . besonderer Nachteil wird der Umstand •empfunden, 
daß es bisher an einer allgemein eingeführten eiinheitlichen Be­
nennung und Bez,eichnung dieser Spu r,en ma;ng,elt. 

Diese Spuren lassen sich einteilen in: 
Rollspuren, Verzögerungsspu.ren, Bremsspuren, Schleuder­

spuren und Schleifspuren. 
Die glei.chen Spur,en erhalten aber auch vielfdch di,e Bezei 

nung: Fahrspur.en, Bremsspu:ren, Rutschspuren, Schleuderspure, 
und Schleifspuren. Man sieht also, daß (abgesehen von den zwei 
letzten) für ein und dieselbe Spur zwei verschi,edene Benen­
nungen g-e�rau.cht werden. Ihre ,richtige Einstufung wird v,om
Aussehen der j,eweiligen Spur abhängen, weshalb hier nähe·r 
darauf eingegangen werden soll. Zu ihrer leichteren Ausw.zrtung 
und Benennung soll nebst der Beschreibung die angeführte 
skizzenmäßige Darstell.uns di-enen. 

R o  11- o d e r  F a  h -r s p u r e n  sind Reif.enabdrücke auf der 
Straßenoberfläche, die ein fahrendes Fahrzeug hinterläßt. Die 
Deutlichkeit einer solchen Spur hängt von der Beschaffenheit 
der Straßendecke ab und wird bei feu.chter oder nasser Straße 
besser zu erkennen sein als bii tmckener Straße. Ist das Fahr­
zeug geradeaus gefahren, so zeigt die Spur den Reirenabdruck 
der Hinterräder. 

V e r z ö g e r  u n g s s p u r e n ,entstehen vom Beginn der 
Bremswirkung und setzen sich fort bis die Bremswirk:u,ng aufhört 
oder der Wagen zurn Stillstand kommt. Voraussetzu.ng ist, daß 
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die Räder in ihrer Umdrehung nicht ganz gehemmt werden. Diese 
Spuren kennzeichnen sich durch den verstärkten und etwas ver­
wischten Abdruck der Radreifen auf der Straßendecke. 

B r e m s s p u r e n  vernrsacht ein Wagen, der derart stark
abgebremst wird, daß seine Räder blockiert, das heißt, in ihrer 
Umdrehung vollständig gehemmt werden. Diese Spuren zeigen 
als Merkmal dunkle Striche auf der Straßendecke von der Breite 
des Reifenprofils. Hier l,·andelt es sich um eine Ueberbean­
spruchung der Bremsen, die aber vermieden werden soll, weil 
das Fahrzeug bis zum Stillstand einen längeren Weg braucht als 
das mit rollenden Rädern sachgemäß gebremste Fahrzeug. 

S c  h I e· u d e r  s p u r e n -entstehen, wenn die Hinterräder 

-
itlich abrutschen, oder wenn das Fahrzeug du,rch irgendwelche 
nflüsse aus seiner Fahrtrichtung geschleudert wird. 

S c  h I e i f s p u r nennt man eine Spur, die nicht von den
Rädern des Fahrzeuges, sondern von einer von ihm mit-
geschleiften Person oder Sache. herrührt. 

Wie aus der vorangeführten Beschreibung ersichtlich ist, 
entstehen durch das Bremsen zweierlei Spur,en: Verzögerungs­
spuren und Bremsspuren, oder wenn man die andere, ebenfalls 
übliche Benennung gelten lassen will, Bremsspuren und Rutsch­
spuren. Beide Spuren zusammen ergeben den sogenannten 
B r e m s w e g; das ist die Wegstrecke, die benötig.t wird, um 
ein Fahrzeug durch Bremsen zum Stillstand zu bringen. 

für die Geschwindigkeitsberechnung bildet der Bremsweg 
die Grundlage. Er läßt sich jedoch nur dann hierfür verwerten, 
wenn das Fahrzeug nur durch di·e Bremswirkung zum Stehen
gebracht wird und nicht etwa durch einen Zu,sammenstoß oder 
andere Hind,ernisse. 

Di,e durch das Bremsen entstandene Spur wird stets von 
ihr-em Beginn bis zu den Hi,nterräder.n des Wagens gemessen. 
Ist der Wogen nicht mehr an der Stelle wo er zurn Stillstand 
kam, so wird die ganze Länge der Spur aufg,enommen -uind
dieser Umstand in der Skizze ausdrücklich vermerkt, wei,I bei 
den ·wagen mit Vierradbremsen der Radstand von der Spur in
Abzug zu bringen ist, wenn die Geschwindigkeit a·uf Grund 
des Bremsweges errechnet werclen soll. 

Unter "R<1dstand" wi-rd bekanntlich die Entfernung zwischen 
der Mitte des V,order- und Hinterrades verstanden. Wird iifl 

4,er Skizze oder Unfollsanzeige die Angabe dieser Entfernu-ng
�i den Wogen mit Vierradbremsen unterlassen, s•o wird der

Bremsweg um den Radstand zu lang angenommen. 
Auf welche Entfernung ein Fohrzeug durch Bremsen z,um

Stillstand gebracht werden kann, hängt, wenn die Bremsen in
Ordnung sind, nur v,om Adhäsi,onsvermögen der Reifen auf der
Fahrbahn ab. Dieses wird vorwiegend von der Beschaffenheit 
der F<1hrbahn, aber auch vom Zustande der Bereifung beein­
flußt. Auf ,einer troc�enen Aspha·ltstraße (Adhäsionsk0effizient 0.5) 
kann ein Fahrzeug, das mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h 
auf ebener Straße fährt, in einer Entfe�nung von 50.37 m durch 
Bremsen· zum Stillstdnd gebracht werden. Diese Strecke wird, 
wie bereits erwähnt, in F,achkreisen als Bremsweg bez,eichnet. 

Behauptet ein Fahrer, bloß mit einer Geschwindigkeit von 
zum Beispiel 40 km/h gelahren zu sein, so darf der Bremsweg 
Unter den gleichen Stroßenverhältnissen nicht länger als 12.50 m 
sein. Wi-e durch den Vergleich dieser beiden Bremsstrecken er­
sichtlich ist, ·ergibt die doppelte Geschwindigkeit einen vierfach 
längeren Bremsweg. Daraus geht eindeutig die Notw,endigkeit 
der Beschreibung des Str.aßenzustandes bei Unfallsaufnahmen 
hervor. 

Neben dem geschilderten Bremsweg kommt bei Verkehrs­
unfällen noch dem sogenannten Reakti,onsweg große Bedeutung 
zu. Die Erfahrung lehrt, daß die Bremswirkung nicht schon i1n 
dem Augenblick einsetzt, in dem die Gef.ahr ,oder das Hindernis 
vom F<ihrer wahrgenommen wird. Der Fahrer braucht eine S'e­
wisse Zeitspanne zum Ueberlegen und zum Betätigen der Brem­
sen. Nach der gegenwärtigen Rechtspraxis wird �hm hierfür 
eine Sekunde zugebilligt. Diese Zeitspanne wird allg.emein als 
Schrecksekunde bezeichnet und hat nicht zur V.oraussetzung, 

daß der Fahrer tatsäch.lich erschrocken ist. Denn e;rschrickt der 
Fahrer wirklich, so wird in der Re_gel mehr Z�it als eine/ 
Sekunde vergehen, bevor die Br·emswirkung -einsetzt. Es wäre 
daher zutreffender, statt der allgemein gebräuchlich g.ewordenen 
Schrecksekunde, von einer Reaktionszeit zu sprechen. 

Während dieser sogenannten Schrecksekunde läuft das Fahr­
zeug aber w1eiter, o'hne daß es g-ebr.em:st wird u•nd legt bei 
einer 80-km/h-Geschwindigkeit 22.22 m Weg zurück. Diese Weg. 
strecke wird als Reaktionsweg (auch Vorbr,emsweg) bezeichnet. 

Mit Hilfe des Reaktionsweges läßt sich ziemlich genau die 
Stelle feststellen, an der der Fahrer di,e Gefahr erkannte und den 
Entschluß zum Bremsen hätte fassen müssen. Diese Stelle ergibt 
sich dadurch, daß man den Reaktiionsweg -rückwärts an der Brems­
bzw. Verzögerungsspur anfügt (siehe Skizze Nr. 2). Au-f s,:ilche 
Art kann der Beweis erbracht werden, ob der Fahrer pfl-icht­
gemäß seine Aufmerksamkeit der Fahrbahn zuwandte ode-r ob er 
unachtsam dahinfuhr -und dadurch zu lange nicht zum Bremsen 
kam und der Unfall vi-elleicht gerade deswegen entsta.nden ist. 

Auf eine nicht selten zu beobachtende Erscheinu,ng sei noch 
hingewiesen, und das ist di-e Fahrgeschwindigkeit beim Fahren m;t 
abg-eblendetem Scheinwerfer. 

Nach § 94, Absatz 3 der KFV ist der Fahrer verpflichtet, die 
Scheinwerfer abzublenden, wenn ihm ein 'Fahrzeug entgegen 
kommt. Di-ese Vorschrift wird von den Kraftfahrern erfreulicher­
weise fast durchwegs befiolgt. Manche von ihnen unterlassen �s 
aber, gleichzeitig mit dem Abblenden der Scheinwe�f.er a�ch d1,e 
F.ahrg-eschwindigkeit herabzumindern, bzw. der Re1chwe1te der 
Bel-euchtungsanlag-e anzupassen. 

Bei abgeblendeten Scheinwerfern hat der Fahr-er nur_ e1�e gu�-e 
Sicht auf 25 m. Taucht nun auf di.ese Entfernung plotzl1ch ein 
Hindernis auf oder ergibt sich sonst eine gefährliche Situation, 
so kann .er -ein Unglück nur dann verhindern, wenn er sofort nach 
dem Abblenden seine Fahrgeschwindigkeit auf mindestens 40 k�/h 
herabg,emindert hat. Denn mit dieser Geschwindigkeit legt er wah­
rend der Reaktionszeit 11.11 m und während des Bremsens 
12.59 m, das sind zusammen 23.7 m zurück und kann s.omit no<;h 
knapp vor dem Hindernis zu stehen kommen. Ist a�er. die 
Straße naß, schlüpfrig oder gar v,ereist, dann ist selbst bei _dieser 
Geschwindigkeit ein Unglück ka-um zu vermeiden.,_ weil der 
Bremsweg allein schon mehr als 25 m ausmacht. Dieser Sach­
lage sollte wohl ein jeder Fahrer, schon im •eigenen_ Interesse, 
Rechnung tragen urid sein Verhalten darnach e1nnc�t-en. 

Für die Sicherh·eits·organe aber ergibt sich in allen Fallen 91e 
Verpflichtung, bei Verkehrsunfällen alle Umstände und _Verhalt­
nisse gewissenhaft zu erheben und i,n der Unfallsa�_ze1ge -�u,nd 
Skizze <1nzuführ-en damit sich die entscheidenden Sehorden uber 
Schuld oder Nicht�chul.d der am Unfalle Beteiligten schlüssig wer­
den können. 
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NUR EIN .(je,tiielu ?. 
Von Gend.-Reviierinspektor GUSTAV LÖSCHNIG 
Gendarmeriiepostenkommando in Kössen, Tirol 

Im Buche "Kriminalistik" von Universitätsprofessor Dr. Hans G r o ß  lesen wir, daß sich das G e r ü c h t  bildlich am treffend­sten mit den Wellen vergleichen läßt, die ei,n in ruhiges Gewässer geworfener Stein verutrsacht. Wir wiss,en aus ·unserer Praxis, daß Gerüchte über ungesühnte Straftoten, als ewige Mahner kommen und gehen. Sie werden insbesondere dann ausgelöst, wenn sich Straftoten derselben oder ähnlicher Art wieder er,eignen. Aber genau so wie der Stein, die Ursache des Wellenspieles, schnell in der Tiefe gewöhnlich auf Nimmerwi,edersehen versinkt und sich die Wellen an der Wcss,eroberfläche gar bald glätten, ist auch· .der Urheber des Gerüchtes selten, oft gar nicht mehr, zu fi,nden. Der Urheber ist für uns aber wichtig, denn ebenso wie die Wellen von der Mitte zum Rande immer flccher und schwä­cher werden, so ist auch das Gerücht an der P,eripherie meisb 
nur mehr seichtes Gewäsch, mit dem der Kriminalist wenig oder 
gar nichts mehr anfangen ka.nn. Dazu tritt .noch die TatSdche, daß die Ueberprüfung v,::,n Gerüchten unermüdlichen Fleiß, Zähig­
keit in der Durchführung der Erhebungen, viel Logik und Syste­
matik fordert. Persönliche Feindschaft, Rache, Mißgunst, Leicht­
f.erti,gkeit, Ehrgeiz, geme.inste Ge'hässigke!t u,sw. sind oft di,e 
UrScache von Gerüch:ten, di,e den Rsu:f eines _ehrsamen, ,recht­
schaffenen Mitbürg,ers schddi,gen oder 8dlr vernichten . soUen. 
Aus di·eser Darstellung ergibt sich für uns Hüber der öffent­
lichen Ordnuing, Ruhe und Sicherheit d7r zwingrende Schluß, 
daß wir Gerüchten so oder so, gew1ssenr.aft nachzu,gehen 

iha'ben, denn es g_il't Täter ih,rer g1erechren St�.af.e zu12uführen 
oder ZU\ verhindern, daß ein unschuldiger Stcatsburgrer das Opfer 
ei,nes RUJfmordes wird. 

In K. hat sich zum Beispiel das Gerücht, daß die. Brüder: Josef 
und Karl N die Almhütte des Nachbarn Leo T. in A. in der 
Nacht vom 13. auf 14. April 19 . .  aus Rache in Brand gesteckt 
hätten,. bis in die letzte Zeit erhalten. Die Tat war besonde�s 
gemein, weil der Almauftrieb unmitt.elbar _ bevo:stand. Da d1•e 
Brüder Josef und Karl N. mit Leo T. aus v1elede1 Ursachen ver­
feindet waren, war der Verdacht auch ?egründet. Der �rand­
stiftung wurden ferner auch zwei Landstreicher u_�d verschi_ed:ne 
Verwandte des Leo T., die euch gerne geerbt hat'.en, b�m�t 1gt, 
Als ,es 1952 in der Nachbargemeinde Schw. zu einem ahnl 1:fien 
Brande kam tauchte das Gerücht v,on der Schuld der B.ruder 
Josef u,nd Karl N. erneut a.uf. 

U · 1 k t n sämtliche Gendarmen m nun zu einem Erfo g z,u ommen, ruge 
KI . b •t d G · · t 1 . mühsamer e1nar e1 es endarmeriepostens 1n mona e anger, .. 'k r alle in der Bev. ölkerung kursierenden Geruchte
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irgendwie tätig waren. Aus den Tatsachen, daß über dieses Vork,ommnis nicht gesprochen werden du:rfte, der Hirtenjunge vom Besuche der Pflichtschule .abgehalten und zu dem zweifellos Schwerverletzten kein Arzt gerufen wurde, ging ferner •eindeutig hervor, daß es sich um eine Tätigkeit handeln mußte, di,e dasLicht der Oeffentlichkeit scheute. Ob es sich nun dabei um den bewußten Brand, eine Wilderei oder ei,ne andere Straftet drehte, stand noch gänzlich offen. Viel Arbeit war bereits geleistet w-:Jr­den und es winkte greifbar ein schöner Erf.olg, der aber einst­weilen noch immer an einem seidenen Faden hing. Bisher waren die Brüder Josef und Karl N., deren Schwester F. und der Schwcger S. ,noch nicht befragt worden. Ein Onkel und zwei Knechte, die wichtige Aussag,en hätten machen können, w.aren inzwischen gestorben bzw. gefallen. Vom Schwager S. war bekannt, daß er am Abtransport des Karl N. beteiligt war. Um den Erfolg in letzter Minute nicht i,n Frcge zu stellen, gaV,-\ 
es nun für den Generclangriff aus dem vorerwähnten Persone1'.,i kreis systematisch jene herauszufinden, di,e psychologisch für ein 
eventu,elles Zug,eständni.s am günsti,g·sten schienen. Di,e ausg,ezeichnete P,ersonalkenntnis UJnserer Patrouillenleiter P. uind W. und di,e ge­wissenhaften Schülerbeschreibungen des alten Dorfschullehr.ers halfen uns schließlich, die Richtigen zu finden. Eine Woche lang Vernehmung,en mit vag,en Hofnn\Jng,en u_nd manchen Enttäuschun­gen, es wurde uns nichts g,eschrenkt, krönien da.nn i:n letzter Stunde den Erfolg durch ein umfassendes Geständnis. Das Schöne .an ihm Wldr, cfü1ß es ei,n Erfolg aHer war. Diie Täter wuirden ihrer gerechten Strafe zug.eführt, dem Geschädi,gt,en wurde nach, 30 Jaihren Schadenersatz gaeie,i,stet und unschul­dig Verdächtigte w.Ulrden reihabHiti,ert. 
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AM GRABE DES UNBEKANNTEN 

Von Ge,nd.-Revierinspektor OTTO JONKE 
Landesgendarmeriekommando für Salzburg 

.. . und wieder geht ein Tag zur Neige. Mit letzter Kraft 
· sendet die Sonne ihre müden Strahlen in die herbstliche Land­

schaft und es scheint, als müsse sie mein durstendes Auge noch 
,Anmal sättigen. Schneeiger Hauch liegt schleierhaft auf dem 
'�nförmigen Gestein der nahen Berge und märchenhaft lugen mir 

die weißen Umrisse eines Schlosses aus dem dunkel hingelagerten 
Wald entgegen. Ein Tag, der mir wie jeder andere geschenkt 
ward, hatte .sich losgelöst aus dem Zeitlichen und mich das 
Unbegrenzte tiefer schauen lassen: "Ein klobiges hölzernes Tor 
stand geöffnet zwischen weißgetünchtem Gemäuer und gebot mir 
Einkehr. Leisen Schrittes, inmitten später Blumenpracht, drängte 

es mich zur schlichten Ruhestätte eines mir Unbekannten. Sbumm 
und in Ehrfurcht neigte ich mich vor dem, der längst des 
Leben durch den Tod bezwungen hat. Ein Hiiuflein Erde nur, 
leicht gewölbt, birgt ein Herz, das an das einzi.g UJntrügliche 

Ziel bereits gelangt ist. Wie nichti'g und klein schienen mi,r an 

der Schwelle rnr Unendlichkeit die hastenden, treibenden und 
ruhelosen Strömungen des Lebens. So recht empfand ich den 

mich umgebenden Frieden und es wurde mir Erkenntnis, wie 

Haß und Liebe Glück und °Freu.de, Wonne und Schmerz 
gleichermaßen ve:zichtend in ewiger Ruhe ausklingen. Ich wußte 

nichts vom Leben des Ruhenden, wußte nicht ob reich, ob arm 

er geboren, .06 edlen Werken und edlem Wirken er se _i _n Leben 
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SEXVALVERBRECH EN 
an einem achtjährigen l(naben 

Von Gend.-Oberst FRIEDRICH HANL, Landesgendarmeriekommandant für Vorarlberg 

Am 5. Juli 1953 wurde in dem kleinen Dörfchen Schlins; 
Bezirk Feldkirch, Vorarlberg, ein sehr gut besuchtes Musikfest 
abgehalten. Der 8 Jahre alte Wilhelm D., Sohn der Eheleube P. 
und M. D., die in Schlins ein kleines Bauernanwesen besitzen, 
hatte von seinen Elt:ern die Erlaubnis erhalten, .am Nachmittag 
das Fest besuchen zu dürfen. Er wurde dort auch von verschie­
denen Personen ges•ehen und ein Zeuge behauptete später mit 
aller Bestimmtheit, den Buben noch gegen 18 Uhr auf dem Fest­
gelände gesehen zu haben. 

Der kleine Willi kam aber am Abend dieses Tages nicht 
nach Hause. Seine Eltern waren in Sorge und konnten sich seine 
Abwesenheit nicht erklären. Man sprach in Schlins davon, daß 
der Bub .am F,est in Begleitung ei'ner schwiarzs,eklei'de.ben fremde,r., 
frau ges·ehen worden sei. Zeugen sagten weiter aus, diese Frau 
habe dem Buben bei einem Verkaufsstand Würstel geka·uft und 

. auich Sdhokolade habe der Bub bekommen. Es wurde allgemein 
eine Entführung vermutet. 

Von der Abgängigkeit des Willi D. erhielt der Gend.armerie­
post·en Schlins .am Morgen des 6. Juli Kenntnis und es setzte 
nu,n .an di,esem und am ,nächs�en Tag große .Suche n,ich 
dem Vermißten ein. Daß v0n der Gendarmerie die Fahndung n,ich 
dem Kinde eingeleitet und ei,ne Radioverlautba�u,ng veranlaßt 
wurde, sei nur der Vollständigkeit halber erwä·hnt. Natürlich 
spielte die schwarzgekleidete Unbekannte, di,e mehrer,e Personen 
mit dem Buben .am Festpla,tz g,esehen haben wollten und über die 
eine ziemlich genaue Beschreibung vorlag, bei der Fahndung eine 
nicht unwesentliche Rolle . Später stellte sich dann heraus, daß 
di·ese Frau gar n'icht existiert hatte. Ueberhaupt mußte man im 
Verlaufe der umf.angreichen Erhebungen und Nachforschungen, 
die von den Beamten der Erhebungsgruppe des La,ndesgendar­
meriekommandos in bester Zusammenarbeit mit dem Bezi.rks­
gendarmeriekommando Feldkirch und dem zuständigen Gen­
darmerieposten Schlins geführt wurden, die sonderbare Fest­
stellung machen, daß fast alle Angaben, die seitens der Bevöl­
k,erung gemacht wurden, oder die der Gendarmerie auf andere 
Weise (brieflich, telephonisch usw.) zugekommen waren, z.u­
meist nicht stimmten, vielfach sogar vollkommen unrichtig waren. 
Dadurch wurden die N.achforschungen begreiflicherweise nicht 
erleichtert . 

Diesen Umständen war es zum Beispiel auch zuzuschreiben, 
daß ,ein Stallgebäude am zweiten Suchtag ni·cht mehr betreten 
wurde, weil ein Jagdaufseher schon am Vortage dieses Objekt 
gründlich aber ohne Erfolg abgesudit haben will, w<1s er den 
Erhebungsbeamten gegenüber immer wieder mit Nachdruck be-

Das Opfer des Mörders in der Lage, wie es aufgefunden wurde 
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tonte. Die schwerwiegende Folge davon war, daß die Leiche des 
D. •erst am 8. Juli, also am ·dritten Tage, nachmittags, aufgefun­
den wurde, und zwar eben in diesem vorgenannten Stadel. 
Im laufe des Spätnachmittags trafen• die Gerichtskommission und 
Beamte der Erhebtrngsgruppe des Landesgendarmeriekommandos 
,ein. Ein erster Lokalaugenschein ergab folgendes: Der Knabe 
war mit einem Leibchen'. Hose mit Hosenträgern, Socken und Schuhen bekleidet, lag mit dem Gesicht nach unten in der Mist­
rinne des Stallgebäudes und war mit etwas Häcksel nur leicht zugedeckt. Im Mund hatte er, weit in den Schlund hineinreichend ein zusammengeknülltes Taschentuch stecken und um seinen Hai� gewickelt befand sich sein zusammengedrehtes Hemd mit dem er offenbar e.rdrosselt worden war. Am Kopf, an den Ober-· armen und Beinen wies die Leiche ei,nzell)e leichte Abschürfungec~ auf. 

Eine gründliche Durchsuchung des Gebäudes selbst erbrachte keine weiteren Anhaltspu�kt:e vor allem auch nicht dafür, ob' der Fundort auch der Tatort war. Jedenfalls konnten Tatspuren 
ni·cht festgestellt werden. 

.Am Ab.e�d des 8. Juli traf dann noch Dr. Wieser vom genchtsmed1�1n1schen Institut der Universität Innsbruck ein, der die Obduktion der Leiche vornahm. 
. Bei dieser wu,rden unter anderem am After des Knaben zwei Einrisse von .1.7 und 0.4 cm Länge festg·estellt und aus der Dehn�ngsmogl1•0keit bzw. des Klaffens der Afteröffnung konnte auf eme Zerreißung des Afterschließmuskels geschlossen werden.Die Totenflecke an der linken Körperseite und der linken Schulter entsprachen der Stellung, in welcher die Leiche gefun­den wurde. Daraus ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu folgern, daß der Knabe bald nach Eintritt des Todes an den Fu1ndort gebr.icht \:"'Orden Wo.r. Im Wideirspr,u.ch damot steht d11e A.us­sage des Jagdau•fs1ehers, der di·e Leich •e am Mo·ntag dem 6 Juli im Stallgebäude nicht gesehen haben will. 

' · ' 
Im Magen fanden sich noc·h Reste des Mittagessens vor , d�s D. am 5. Juli zu Haus,e eingenommen hatte; <1ber auch

�rschen
h 

und 
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Kirschenkerne konnten festgestellt werden. Zu a.vs•e ·at�e a er der Bub k ,ei,ne Kirschen geg,essen •und au.f den �/.erk
d
,aufssta.�den wurden solche ,nidht feilg,eboten. N·un stehen in •er Nahe des Stallgutes, in dem dann di,e Lei,che des Kn

h
aben gefunden wurde, mehr-ere Kirs,chenbäume. Es· lag als�, na e, anzunehmer,, der Bub habe von di,esen Bäumen Kirsdie(r geg:essen . Untersu-chungen, die der bekannte Gerichtsmediziner Un1v.-Prof. Dr. Hol1z,er di•esfalls anstellte erh„ h t d· Al'l nahme. · ' · , ·ar e ·en 1,es,e -

Was wurde also bisher festgestellt und welche Schlußfolge­rungen konnte man daraus ableiten : 
1. W. D. wurde am 5. Juli von mehrer ,en Personen am Festplatz gesehen, zuletzt angeblich um 18 ·uhr. Er war aJs.o am Nachmittag dieses Tag1es am Festplatz anwesend. Eine schwarz­gekle1dete, •unb�kannte Frau wurde mit dem Buben zusammen dort .gesehen, sie_ wurr:le daher mit ihm und seinem Verschwin­den 1n •emen ursachl 1Chen Zusammenhang gebracht. Dagegen abersprach w1,eder der Umstand, daß sich der Bub auf Gr.u.nd seiner Veranlagung keineswegs so ohne weiteres einer fr,emden P•er-son <1ngeschlossen haben dürfte. 
2. W. D. wu1rde am 5. Ju,l,i noch 18 Uhr von ni,emandem mehr gesehen und kam nach dem Fest ni•cht mehr ,nach Hause Wann u,nd mit wem er sich tatsächlich vom Festplatz fort� begeben hatte, war ,nicht zu ermitteln. 
3. Der Jagdaufseher M. hat am 6. Juli im Zuge der Such­aktion das Stallgut des A .  durchsu·cht und dabei nichts g·efundenoder geseh·en. Darnach könnbe der Bub dama!'s noch am Leben 

gewesen sein, oder aber seine Leiche wurde· erst später an di,e 
Fundstelle gebracht. 

4. Die Leiche des W. D. wurde erst am 8. Juli nachmittags 
in jenem Stallgut entdeckt. Nach der Lage der Totenflecke hatte sie dort schon läng.'!re Zeit gelegen, wahrscheinlich hatte der
Täter sie dort bald nach der Ermordung abgelegt. 

5. Laut Obduktionsbefund wurden im After des Knaben 
Einrisse festgestellt. Lag nun ein Lustmord vor oder nicht? W'cr 
der Täter ein Mann, vielleicht ein Homosex1.Iel!er, oder ei,ne 
Frau? Alle diese Fragen konnten zur Zeit nicht beantwortet 
werden. 

6 .  Der Tod trat durch Ersticken ein. Der Knabe wurde mit 
seinem ei_genen Hemd erdrosselt. Das Taschentuch, das als 
Knebel verwendet wurde, ist ein Herrentaschentuch. Es dürfte 
vom Täter stammen. War dieser also doch ein Mann? 

Bekanntlich sind bei Sexualdelikten Erdrosselungen und Kne­
belungen ziemlich häufig. Jedenfalls mußte diese Erscheinung bei 
den weiteren Nachforschungen nach dem Täter in erster Linie 
in Berücksichtigung gezogen werden. 

7. Im Magen des Knaben fanden sich Reste seines Mittagessens 
vor. Der Tod mußte demnach im laufe des 5. Juli nachmittags 
oder längstens spätnachmittags eingetreten sein- Anderseits wurde 
strikte behauptet, der Bub sei um 18 Uhr noch am Festplatz 
gewesen. 

8. Die Kirschen, die der Bub gegessen hatte, stammten sehr 
wahrscheinlich von den Bäumen in der Nähe des Stadels. Dem­
nach war der Bub dort gewesen, vermutlich mit dem Täter. Der
Tal!ort müßte also dort in der Nähe zu suchen sein. Ein ei-n­
gesetzter Suchhund hatte auch bis zu einer Wi,ese unweit des, 
Stalles geführt. Tatspuren fand man aber auch dort keine. 

Wurde der Bub vielleicht beim Kirschenpflücken ertappt, 
dabei irgendwie verletzt und dann umgebracht? 

Man sieht, es gab wenig positive Anhaltspunkte, dafür aber 
um so mehr Widersprüche und bloße Vermutungen. 

• 
Die Gendarmeriebeamten, die mit der Kl�rung . d�s Falles 

_. betraut waren, die Leitung hatte Gendarmerte-Rev,ennspektor 
Robol, Stellvertreter des Kommandanten der Erhebungsgruppe 
des Landesgendarmeriekommandos, standen vor keiner einfachen 
Aufgabe. 

Das Verbr.ec'hen hatte .natürlich g,rößtes At1faehen ,erregt und 
Beunruhigung unter der Bevölkerung hervorgerufen, was um so 
mehr eine baldige Aufklärung der Tat erheischte. 

Welche Ueberlegungen man auch anstellte, so viele Spuren 
man auch verfolgte, es war wie verhext, m<1n · kam nicht vor­
wärts. In mühsamer Arbeit wu·rde unter anderem von fast 
100 Personen, die als Homosexuelle in Evidenz standen, das 
Alibi überprüft. Auch dieser Arbeit blieb der Erfolg vorerst 
versagt. Desgleichen verliefen alle Ueberprüfu,ngen von Frauens­
personen, au,f dile d_ie Beschreibung der sc'hwa•rzgekfeideten 
Frau passen konnte, völlig negativ. 

Nun war seit dem 6. Juli ein gewisser Elmar 8. aus Bregenz 
abgängig. Gegen ihn lief eine Untersuchung nach § 129 1 b StG. 
Am 10. Ju,!,i, wurdei er i,n P.ettnau in Tirol erhängt aufgefunden. 
Man vermutete Zusammenhänge mit dem Mordfall in Schlins, 
,um so mehr, als von m�hr,eren Sei,ten beha,uptet wurde, B. wäre• 
am Tage des Musikfestes in Schlins g,ewesen. Unter der Bevöl­
ker,ung von Schlins hielt sich hartnäckig das Gerücht, wonach B'. 
als Täter in Frage komme. B. stammte a,us dem Nachbarort Rön9 
und war deshalb in Schlins nicht unbekannt. Erst genaue und 
gründliche Ueberprüfungen erbrachten den Nachweis, daß B. am 

lf� 5. Juli überhaupt nicht in Schlins war und auch sonstige Um­
lW!J1stände entkräfteten jeden Verdacht einer Täterschaft im Falle 

Schlins. 
Am 19. Ju•li traJ Sektionsra-t Dr. formanek von der Abteiiung 

13 des Bundesministeriums für Inner-es mit einem Kriminalbeamten 
ein 1 blieb einige Tage im lande und orientierte sich über das 
bisher erbrachte Tatsachenmaterial. Der Mordfall blieb aber 
weiterhin rätselh<1ft. 

Seit der Tat waren nun schon mehrere Wochen verstrichen 
und die Frage "Wer" blieb immer noch unbeantwortet. Ja man 
wußte noch nidit einmal, wo sich der wi,rkliche Tatort befand. 
Allerdings hatte sich bei den erhebenden Beamten immer mehr 
die Auffassung durchgerungen, daß es sich doch um ein Trieb­
verbrechen, wahrscheinlich begangen von einem Homosexu,ellaen, 
handeln dürfte. Triebverbrecher werden gerne rückfällig, man 
mußte damit rechnen daß der Täter über kurz oder lang in 
cthnlicher Weise wi:der in Erscheinung treten werde. Di,ese 
Schlußfolgerung sollte sich denn <1uch sehr bald als richtig er­
weisen. 

Am 24. Juli 1953 hat ein gewisser Ernst M e y ,e r, 22 Jahre 
alt, wohnhaft in· Nüziders, Bezirk Bl,udenz, einen 51/2jährigen 
Knaben mißbraucht. Durch Wahrnehmungen der Mutter des Kindes 
kam die Sache auf und die Gendarmerie übernahm den Fall. 
Einern Beamten des Gendarmeriepostens Bludenz gelang es 11och
am Abend desselben Tages den Täter zu verhaften. Nach an­
fänglichem Leugnen gestand dieser seine Tat auch ein. Im Z�g-e 
dieser Einvernahme konnte auch festgestellt werden, daß s1ch1 
Meyer schon früher einmal an diesem Knaben auf ähnliche Weise 
vergangen hatte. Meyer wurde dem Bezirksgericht in Bludenz 
eingeliefert. 

Dienst- ,und Wohnge1>äude der Gendarmerie 

Das neue Gendarmeriegebäude in Stadl Paura, Beiirk Wels, Oberöster­
reich (Postenkommando und Wohnungen) 

Der Bezi1rksgendarmeri•ekommandant in Feldkirch, Gendarmeri·e­
�ontroHiLnspektor Winkler erhielt von der Verhaftung des Meyer 
Kenntnis und lenkte seinerseits sofort die Aufmerksamkeit der 
in Schlins tätigen Erhebungsbeamten auf di,esen neuen Falt. Damit 
sollte denn auch der Mordfall Schlim seiner Aufklänmg ent­
gegengehen. 

Im Verlaufe der nun eimetzenden Ermittlungen ergab sich, 
daß Meyer in Begleitung seines Freundes Elmar Frei am Sonnt<1g, 
dem 5. Ju.Fi·, 1n Schlins bei dem Musikfest gewesen wa·r. Main 

versicherte sich vo�erst des Frei O der dann ei.ner eingehenden 
Befragung unterzog,en wurde. Seinen Angab':.1 _zufolge waren .er 
und Mever am 5. Juli mit Fahrräder.n von Nuz1ders nach Schlins 
gefahren und dort um etwa 14 Uhr angekommen. Di·e Rä'd�r 

wurden bei einer Tante des Frei eingestellt, dann besu�t:en s1,e. 
das Musikfest und hatten schließlich, als es zu r-egnen .anfrng, da•s 
Gasthaus Krone aufgesucht. Dort waren so vide Menschen, daß 
sie stehen mußten. Frei will 1/,i. U,ter Wein •getrunken haben, 
während M. 1 Paar Würstel mit Brot geg•essen haben . soll. Dann 
habe sich M. allein entfernt und sei erst nach etwa einer Stund.e 
wieder zurückgekommen. Von Frei befra�t, wo e.� gewesen sei'. 
soll er geantwortet haben, er hätte sich 1n der Kuche des Gast-' 
h 

· 
f h lt Bald dar<1uf es muß so um 17 Uhir herum auses au ge a -en. ' 

1 d · h · · h··tten bei·de das Gasehaus ver assen un s,c w,e-gewesen sein, a . • J b k d T t des Fre·1 begeben wo sie eine ause e amen, erum zur an e · ' · ·t
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ab. Am 7. August fand in Schlins nochmals ein Lokalaugenschein 
statt, bei dem Mey-er zugegen war, wobei er die Ereigniss•e am 
Mordto-g demonstri-erbe. Darnach ist er bei der Ausführung seiner 
Untot folg-endermaßen v,orgegangen: 

Am Samstag, dem 4. Juli, hatten Meyer und Frei vereinbart, 
am Sonntag das Musikfest in Schlins zu besuchen. So fuhren si,e 
ilm Sonntag, dem 5. Ju·l_i, _ge9en 13.30 Uhr mit Fah>rrädern auf der 
Landstraße über Ludesch, Thüringen, Bludesch und Gais nach 
Schlins. Das Wetter ha-tte· sich etwas gebessert, aber es war schwül 
und storker Gegenwind behinderte die Fahrt. Meyer kam in 
Schweiß und wischte sich mehrmals mit seinem Taschentuch das 
Gesicht ab. Das Taschentuch hatte er frisch aus dem Kasten ge­
nommen und er will auch our eines dieser Art besessen haben. 
Er hat es dann später aus onderen vorgezeigten Taschentüchern 
unschwer herausgefunden. 

Nach etwo einer Stunde Fahrzeit, also gegen 14.30 Uh�, waren 
sie in Schlins ongekommen u,nd stellten di,e Räder ei,n. Hierauf 
begaben sie sich puf den Festplatz. Als es zu regnen begann, 
gin9'en sie zu dem etwa 10 Minuten entfernt gelegenen Gasthaus 
Krone. Sie fanden dort im Gastzimmer keinen Platz mehr und 
bli,eben im Hausgang beim Eiskasten stehen. Meyer sah sich dann 
im 1. Stock ·um und als er wieder herunterkam, will er den Frei 
nicht mehr am .alten Platz angetroffen haben. Er sei dann vor dd's 
Hau-s g-etreten, do_ch auch da konnte er seinen Freund nirgend� 
erblicken. 

Er ging dann in Richtung Pf.arrki·rche weiter und traf beim 
ailten Schulhaus mit dem rhm von früh>er h1er noch halbwegs· be­
kannten Willi D. zufällig zus.ammen. Dies dürfte ,nach Angabe des 
tfleyer, (der keine Uhr bei sich hatte) so g,eg·en 16 Uhr gewesen 
s·ein. 

Meyer sprach dort mit dem D. einige Worte u-nd fr.agte ihn 
d.a.nn, wo es h+er Ki-rs�en gäbe. Darauf 'habe D. -g•eantwortet: "Da 
oben" u,nd in Richtung Schnifis gezeigt. Meyer forderte nun den 
Knaben <1uf, ihm diese zu z,eigen, bzw. mit ihm dorthin zu gehen, 
wozu· si,ch der Bub ohne weiteres bereit erklärbe. Sie gingen also zur 
Abzweigung des Fahrweges nach Schnifis, bogen i.n di-esen ei.n, 
folgten ihm ein. Stück entlang u•nd gingen dann über einen Feld­
weg, der zu Stallgütern führte. Dort standen di,e Kirschbäume, 
von denen sie Kirschen pfückten und aßen. Es w13ren dunkle 
Kirschen, aber noch nicht voll 0usgereift. Wie Meyer sagt, habe 
D. di-e Kirschen samt den Kernen gegessen. Um den �noben z� 
? .ewegen, noch weiter mit ihm zu gehen, erkundigte sich M. ?e1 
ihm nach dem Weg noch Schnifis u,nd -erreichte so, daß der kleine 
Willi noch ein Stück mit ihm ging. 

Meyer gibt über Befragen 0n, daß er dabei sch
:'

n in _ _  vo�g,e­
f<1ßter Absicht gehandelt h<1be, um den Buben on -e1.ne gunstige, 
we_nig ·eing,esehene Stelle zu bringen, um sich an ihm verg,ehen. 
zu können. Bei einem später,en Verhör gestand er, di ,ese Absicht 
?ereits in dem M-oment gefaßt zu h<1ben, als er mit dem Knaben 
1m Ort beim Schulhaus zuS<1mmentraf. Schon die Frage nach den 
Kirschen war nur ein Mittel zum Zweck gewesen .. 

Meyer war <1lso bewußt 0uf die Suche nach einem Opfer 
ausgegongen, sagte •er doch selbst, wenn er nicht zufällig den 
D. getroffen haben würde, hätte ·er sich · eben einen onderen 
Knaben für diesen Zweck gesucht. 

Am W,ege zu den Kirschbäumen hat sich Meyer genau über­
legt, wie er- sein Vorhaben ausführen werde. Auf einer Wiese 
(etwa 40 m vori einem Stallgut entfernt), die dort eine kleine 
Mulde aufweist, vollführte er die scheuß'liche Tat. 

Da dem D. n<1ch der Tat das Gehen Schmerzen bereitete, 
trug ihn Meyer vom Tatort weg über •di,e Wiese bis z,u dem 
schon mehrfoch -erwähnten Stall, wo -er ihn vor dem Ei1ngang 
an einer dort befindlfchen Böschu,ng ni,ederlegte, da di,e Stalltü-r 
verschlossen war. Der BulD weinte leise vor sich hin und weh­
klagte. Nun will Mey,er, wie ,er sagte, plötzlich Angst bekommen 
haben, weil er befürchten mußte, daß seine Jat aufkomm_en 
werde, zumal ihn ja D. von früher her noch kannte, w�nngle10
di -eser onscheinend seinen Namen .nicht mehr wußte. Hierzu sei 
bemerkt, daß Meyer vom F.ebru<1r bis Septer:i:b:r 1950 in
Schlins als landwirtschaftlicher Hilfsarberter beschaft1gt war und 
daher dem kleinen Willi D. nicht u,nbeka,nnt war. 

Meyer hatte ongeblich zuerst nur die Absicht, den �na�en 
im Stall einzusperren. Auch mußte er verhindern, daß e _r schrei�n 
und um Hilfe rufen konnte. Meyer öffrnete vorerst ein�al die
Stolltür, indem er beim Stallfenster hineinlangte 4,nd Jlllt dem 
D<1umen den Sperriegel zurückschob. Nachdem er sich · verg,e­
wissert h<1the, daß niemand in der Nahe w.ar, zog er _dem
immer -noch weinenden Knaben das Hemd aus, drehte dieses 
zu einer A•rt Strick zusammen 'IJlnd legte es um den Hals des 
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Buben. Mit den Hemdärmeln schlang er einen Knoten und zog 
diesen zu, zuerst weniger fest, dann stärker. _Erst dann habe 
er ihm das Taschentuch als Knebel in den Mund gesteckt. 
Beim ZuS<lmmenziehen des Knotens habe sich der Bub zu 
wehren versucht, er habe, wie sich Meyer ausdrückte, dabei 
gezappelt. Erst im Zuge dieser Handlung will Meyer die Tö­
tungS<lbsicht gefaßt haben. 

Der Täter tru-g dann den Knaben in den Stall hinein und 
legte ihn in die Mistrinne, dabei soll sich der Bub ,noch g-er-egt 
haben. Diesfalls sagte Meyer wörtlich: ,,Er .zappelte ein 
wenig und zog die Beine dn, ich war nun sicher, daß er er­
sticken werde." Meyer begründete auch später sein Tun einz·ig 
,und ollein damit, daß er eine furthtbare Angst gehabt habe, 
das Kind könnte ihn verraten, wenn es am Leben bleibe. 

Nachdem er den Knaben noch mit Häcksel zugedeckt 
hatte, damit man ihn nicht so leicht sehen sollte, verli,eß er 
den Stall. Er konnte sich nicht erinnern, ·ob er die Türe ver­
schlossen oder off.en gelassen hatte. 

Meyer begalb sich nun auf dem sleichen W-ege, den er 
vorher mit dem D. heraufgekommen wair, ins Dorf zurück. Es 
ist ihm niemand dabei begegnet. Vor dem Gasthous Krone sei 
er dann mit seinem Freund Frei wieder zusammengetroffen. Es 
dürfte di,es noch vor 17 Uhr gewesen sei.n. Demnach wa:r 
Meyer nur knapp eine Stunde weg g-ewesen. 

Anschli,eßend fuhren sie nach Haus-e. 
Ueber mehrfache Vorhalte, ob er den Knaben nicht d0ch 

zuerst geknebelt und stranguli,ert und ,erst dann mißbr<1ucht hobe,. 
bleilbt ,er beti seinen zuerst gemachten Angabe1r. Nach der Ur­
sache der leichten Abschürfungen am Körper des D. befragt 
meinte M_eyer, er wäre mit dem Knaben nicht grob umgeg<1n'. 
gen. Während der Strangulation und Knebelung hä,tte sich der 
Bub ollerdings herumg-edreht und gewunden, so daß dli·e Ab­
schürfungen wohl davon herrühren dürften. Auch in der Mist­
rinne habe er sich noch bewegt und dabei mögl'icherw.eise 
ve.rletzt. 

Bei den Einv-er.nahmen durch die Untersuchungsorgan,e legte 
M-eyer ,eine au-Hallende Gefühlskälte an den Tog, von Reue über 
s -ein Tun war keine Spur. Me:y ,er ist der Typus des arbeits­
scheu,en, sexuell unbeherrschten, primitivr,eaktiven Verbrechers. 

• Der Täter Ernst Meyer ist am 24. Jänner 1931 in Nüziders 
Bezirk Bludenz gebor•en und seit 1945 Vollwaise. Er hat noch 
fünf Geschwister. Nach dem Tode der Eltern führte die 
älteste Schwester, eine Kriegerwitwe, den Haushalt. •Zwischen 
den Geschwistern gab es jedoch dauernd. Unstimmigkeiten und 
� k<1m Ernst Merer b?ld zu fr-e�den Le�ten. Er tou:9te jedoch 
nirgends recht, ließ sich versch1,edene D11ebstähle zu schulden 
kommen, zeigte sich unfolgsam, verlog•en, frech und arbeitsun­
wi llig. Verw<1rnungen und Z,urechtweisung.en fruchteten nichts. 
Das Vormundschaftsgericht ordnete dann im Juli 1947 sei,ne 
E�nweisu.ng in di,e Land�serzi:�hu,ngsanstalt Klei,n-Voldersberg in 
Tirol dn, dUS der er 1m Janner 1950 probeweise entlassen 
wurde. Aus �en Fühnungsberich�en_ di,e•ser Anstalt _geht hervor, 
daß Mey,e� ,eine �.nter_durchs�hnittl1che lntell-igenz .i,ufweist und' 1"1· 
sich um s�ine We1terhildung in k1einer W,eise bemüht. Trotz des (V 
langen _He1mauf-e�thaltes _wor _eine grundlegende Bess,er,u,ng nicht 
zu erz1.efen. Seine Ehrl1chke_1t un�. Wahrhaftigkeit sind immer
n?ch sehr .. sch

""'.
ankend._ Pfl1ch!gefuhl und Ehrgeiz kennt· er 

nicht. In korperl1cher Hins1cht 1st er. merklich zurückgeblieben. 
. �uf _Grund di,eses n:gativen Erziehu,ngsergebnisses war es 

r1ch_t1g, ihn a�ch noch uber das 19. Lebensjahr hinaus ei.ner 
Erz1ehungS<Jufs1cht zu unterstelleen. Diese Beaufsichtigung oblag 
dem Direktor _der Landeserzi ,ehungsanstalt Jagdberg bei Schlins. 
Aher a�ch _ d1,ese Maßn?hme hatte wenig Erfolg. Meyer wech­
selte stand1g den Arbeitsplatz und das. einhellige Urteil über 
ih� lautet� nach �i-e vor, faul, fr.ech uind unzuverlässig. In 
seinem Heimatort gilt er als Gau·ner und Tougenichts. 

Der Mordfdll Schlim ist geklärt. Wievief wei,teres Unheil 
konnte dadurch verhütet w.erden ! Mey ,er wird -seine erechte 
Strafe erhalten. g 

. Der _Fell ols so_lcher möge . aber zu denken getben. Es hat 
sich_ wiederu� e1_�mal g.eze1gt, daß mit Fürsorgeerziiehung 
al!e1n ein. soz1.alg,efahrdet-er Jugendlicher vom Abi-rren i,ns Kri­
m1,nelle ,nicht bewahrt werden konnte. Di,e •Beobachtung und 
Ueberwa�hu�g _ solcher entl?ssener ehemaliger Fürsorgezöglinge 
durch d1,e ortl1chen P.ol1z-e1- und Gendormeriedienststellen -
ofme gleich von Poliz,eioufsicht r,eden zu wollen _ er­
scheint daher notwendig. Die Sicherheitsdienststellen sollten da­
her von solchen Entlassungen in Kenntnis g,esetzt werden wobei 
ihnen, <lfnd das ist wesentlich, eilll entsprechend ;erfaßter 
„Fühmngsbericht" der Anstolt gleichz,eitig übermittelt werden 
müßte. 
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GROSSFEUER 
in Dobersdorf 

Von Gend.-Bezirksinspektor JOSEF WITZENEDER 

Bezirksgendarmeriekommandant in Jennersdorf, B·urgenland' 

Gegen 13.30 Uhr des 24. September 1953 spielte ein 6jähriger 
Bub aus Dobersdorf in der Nähe des elterlichen Anwesens mit 
Streichhölzern, verkannte im Spieldrange die Gefahr und zündete 
dürre Zweige an. Das anfangs unscheinbare Feuerchen fand Nah­
rung an einer Strohtriste und breitete sich durch Funkenflug, 
den ein starker Südwind begünstigte, in relativ kur.zer Zeit auf 
12 Gehöfte zu einem G r o ß  b :r a n  d aus. Um diese Zeit gingen 
die meisten Bauern auf den Feldern ihrer Arbeit nach. 

Als die -ersten Rauchsäulen zum Himmel stiegen, läutete'n di,e 
Glocken in unheilkündendem Tone; Sirenen heulten auf und am 
hiesigen· Bezirksgendarmeriekommando schrillte das Telephon. Der 
Postenkommandant des Postens Rudersdorf, Gend.-Revierinspektor 
Wilhelm B a u e r, meldete, daß in der Gemeinde D,obersdorf ein 
Großfeuer ausgebrochen sei und bereits mehrere Gehöfte in 

• Flammen stünden. Ich ließ diese Meldung an das Landesgendar­
,_, meriekommando weiterleiten und verfügte f.ernmündlich die sofor­

tige Hilfeleistung aller abkömmlichen Gendarmeri·ebeamten am 
Brandplatz. 

Die Gemeinde Dobersdorf bot ein trauriges Bild. Dichte Rauch­
wolken lasteten wie ein Schatten des Unglückes über dem Ort, 
dessen Bewohner durch ·ein achtlos angezündetes Streichholz so 
schwer heimgesucht werden sollten. Wos dort di•e Menschen zeig­
ten, ist edel und gut zu werten. Si,e bewiesen olle in opferbe­
reiter Tat den Willen zu helfen, zu schützen ,u:nd retten, zu 
lindern die eigene Not und die des Mitmenschen. Es hört sichi 
rührend an, daß ein junger Bauer mutig bei der Br,mdbekämpfun9 
an einem fremden Objekt mithalf, während sein eigenes Haus 
bereits - in Flammen stand. 

Dem tatkräftigen Eingreifen von 25 Feuerwehren unter der 
Leitung des Bezirksfeuerwehrinspektors Josef H a  r o m y ist es 
schließlich zu verdanken, daß das Feuer um zirka 17 Uhr, also 
3½ Stunden nach dem Ausbruch, lokalisiert werden konnte. 

Zirka 25 Gendarmeriebeamte, die v-on allen Posten des Be­
zirkes di-ensteifrig und sehr ·rosch nach Dobersdorf kamen, haben 
v-orbildlich ihre Pflicht erfüllt. Den schlagartigen Einsatz ·und das 

3� V�rhalten aller Gendarmeriebeamten am Brondplatz haben Be-
1� volkerung und Presse in anerkennenden Worten g,ewürdigt. 

Außer den zehn Wirtschafts- und zwei Wohngebäuden fielen 
dem Feuer zahlreiche landwirtschaftliche Maschinen und Gerät­
schaften, ein Großteil der eingebrachten Ernte, ein Lastkraftwa­
gen, Vi,eh und <1nderes Gut zum Opfer. 

Der Gesamtschaden, der durch eine Versicherungssumme v,,:,n 
nur 175.000 Schilling gedeckt erscheint, wird mit 1,200.000 Schil­
ling beziffert. 

Der Großbrand hat wieder einmal bewiesen, wi·e notwendig 
es wäre, wenn die L.indwirte ihre au-fsiditsbedürftigen Ki1nder, 
wenngleidi ·nur währ-end der Sommersze,it, in Kindergärten beauf­
sichtigen lassen könnten. Würde man dieser Einrichtung schon 
längst mehr Wert beigemessen haben, so wär-eri sicherlich manche 
Unglücksfälle, die auf unterlassene oder mangelh·afte A·ufsicht v:m 
Kindern zu1rückz,uführen sind, ausgeblieben. 

Abschließend sei festgehalten, daß die Gemeinde Dobersdo·rf 
beim Wieder<1ufbau der z,erstörten Häuser tatkräftig zu Werke 
geht und dabei v,erständnisvoll unte-rstützt wird. 

Der 24. September 1953 wird den Bewohnern dieser Gemein­
de aber als verhängnisv.oller Tag in Erinnerung bleiben. 

Nach der Brandkatastrophe ragen in Dobersdorf Ruinen verbrannter Gehöfte 

zum Himmel 
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Warum war § 95, Absatz 2_ 

der Kraftfahrverord°:ung gesetzeswidrig? 

Im Bundesgesetzblabt vom 3. September 1953, Nr. 147, 
erscnien eine Kundmachung des Bundesministeriums für Handel 
und Wiederaufbau, vom 24. Juli 1953, wonach der V e r  Fa, s -
s u n g s g e r i c h t sho f gemäß A,rtik-el 139, Absatz 2 de1S 
BUJndes-VerfasS'Ungsg�etzes i,n der Fassung: von 1929, und gemäß 
§ 60, Absatz 2 des Verfassungsg,erichtshof.g•esetzes 1953, BGBL 
Nr. 85, mit Erkenntnis vom 23. Ju.ni 1953, Z. V 10/53/8, § 95, 
A b s a t z  2 d e r  K•r a f t f a h r v ,e,r o r d .nun g 1 9 4 7, BGBI. 
N r. 83 1, m i t  W'i•r k s a m k e i t  v o m  21. D e z,e m b e r  1 9 5 3, 
a l s  g e s •e t z e s wid r i g  a-,u,fs,e h o b ,e n  h a t. 

Diese kurz gefaßte Verla•utbar-Ulng des Verf<1ssungsg,erichtshof­
erkennt-nisses im Bu,ndesgesetzblatt hat begr,eiflicherweise die mit 
der Vollzieh-u-ng der Kr<1ftfa'hirverordnung betrauten Gend<1rmerie­
beamten .rii-cht befriedigt und vi·ele i•nteressante, aber ung-e­
klärte Fragen aufgeworfen. Aus der Fülle der du-rch di-e vom 
Verf,assu.ngsg,eri•chtshof (in letzter Zeit) er,gangenen Erkenntnisse 
über die Feststellung v,on V,erf<1hrenswidrigkeiten bei der Er­
lassung der Kraftfahrvermdnung entstandenen Probleme sollen
na·chstehende Fr<1,gen herau.s9,e_griffen werden: 

,a) Was veranlaßte den Verf<1ssungsgerichtshof als Ver-ord­
nungsüberprüfungsgerichtshof tätig z,u werden? 

b) Aus welchen Gründen hat der V,erf<1ssungsgerichtshof diese 
Verordnungsbestimmung weg,en Gesetzeswidrigkeit aufgehoben? 

c) Sind die Kennz-eichent<1fdn •und die Untersch,eidungsz,eichen 
nach dem Wirksamkeitsbegi.nn der ALI'fhebu.ng des § 95, Absatz 2 
der Kr.aftfahrverord1rung, das ist mlt dem Alblauf des 20. Die­
z·ember 1953, wäh•rend der Dunkelheit und bei starkem Nebel 
nicht mehr zu beleuchten? 

1. F r  ,a g e: W.as veranlaßte den Verf.assungsgerichtshof als 
Verordnungsüberp·rüfungsg,erichtshof tä-tig zu werden? 

Dem Verf.ahr-en vor dem V.erfassungsg:ericlitshof lag folgender 
Tatbestand zugrunde: 

Am 15. September 1951, geg,en 23 Uhr, fuhr N. mit seinem 
einspurigen Kraftr.ad X 1000 du:r-ch die Nußdorf.er Straße, 
Richtung Gürtel, ohne die 1rückwärtige Kennzeich-entafel be­
leuchtet zu haben. Diesen Umstand hat -ein W.achebeamter di,enst­
lich wahrgenommen und die Anzeig•e erstattet. N. erhielt daher 
vom, P,oliz,eikommissariat A. den Bescheid, daß über ihn mit Straf­
erk,en:ntnis vom . . . . . gemäß § 17 des Kr.aftf.ahrg;es•etz,es 1946 
eine Geldstr.af.e von 15 S, im Nichteinbringlichk,eiit.sf.alle ei-ne Arrest­
str.afe von 18 Stunden verhängt worden ist, weil er eine Ueber­
tr-etung ,nach § 95, Absa,tz 2 der Kr<1ftf.ahrve�ordnung beg.,,ngen 
hat. Gegen dieses Straf.erkenntnis hat N. Berufung erhoben, der 
jedoch von der belangtert Behörde keine Folg-e g,egeben wu.rde. 
D„s Straferk,enntn1s ersber Instanz WLI'r-de gemäß § 66, Ablsatz 4 
des Allgemeinen Verwaltu.ngsverfahrnnsg;esetzes 1950 bestätist. 

N. ließ es <Jber nicht damit bewenden u.nd brachte beim 
V e r w <1 l t u. n g s g e r i c h t s h o f  d i -e B e s c h wer d e  w e ­
g e n R e c h· t s w i d r i g k e i t d •e s I n h a I t ,e s d e s S t·r a f. 
e r k e n.n t•n i s s,e s  u.nd R -e c'h t s w i d•r i g k e i t i n f olg e 
V e r le t z u n g  d e•r V e r f<Jh1r e-ns v o r s c h r i f t e n  ein. In 
den Beschwerdeausführung,en wurde insbesondere die Gesetz-

1 § 95, Absatz 2 der Krdf.tf.ihrverordnung hat folgenden Wortlaut: 
"Die on der Rückseite angebrachten Kennzeichen.tafeln und die Unterschei­
dungszeichen sind während der Dunkelheit und bei stdrkem Nebel zu be­
leuchten. n 

Schillingwert steigt. Immer wieder wurde in den letzten 
Wochen darauf hingewiesen. Die Geschäftsstelle J. Pr o k 0 PP, 
Wien VI, Mariahilfer Straße 29, hat mit dem unserer heutigen 
Auflage beiliegenden Prospekt auch für Sie den gangbaren 
Weg aufgezeigt, Geld zu schaffen. 
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Von Gend.-Oberleutnant Dr. EDUARD NEU MAYER 

Gendarmeriez0ntralkommando 

mäßigkeit der Kr11ftfahrverordnung, weil sie über c;len Rahmen 
einer bloßen DurchführungsverordnU1.ng hinausg-ehe und eine nach 
Artik-el 18, Absatz 2 des Bundes-V,erf„ssungsgesetzes unzulässig,e 
gesetzes-ergänzende V,erordnu1na dairsbelle, bezweifelt, und die 
V,erf.assungsmäßigk,eit des Artikels 2 des Kraitfahrr,echts-Ueber­
leitu,ngsgesetzes, BGBI. Nr. 47/1947, weil der Gesetzgeber zur 
Erl<1ssung v,on V.erordnungen nicht zuständi6 ist, angef,ochten 2 3. 

Der erkennende Senat des V e r w a I t u ·n g s g e ·r i c h t s ­
h o f,e s hat daraufhin das Verf<1hren unterbrochen u,nd gemäß 
Artik,el 139, Absatz 1 des Bundes-V,erf„ssungsgesetz,es „ n d e n  
V ,e r f <1 s s u n g s g e ·r i c h t s h o f d e n A n t r a g g •e s t e 1 1 t, 
d -e n § 95, A ib s a t z 2 d e r  K r  a f t f a h r v e ·r o r d n u n s 
i n  d e r  d e r z e i t  g e l t e n d e n  Fa s s u ,n g  a u f z u h e b e n. 

2. F r ,a g e: Aus welchen Gründen hat der Verfassungs- · 
gerichtshof § 95, Absatz 2 der Kraftfahrverordnung we-gen _Ge­
setz,eswidrigkeit aU'fgehoben? 

D„s bezeichnete Erkenntnis des Verfassu.ngsgerichtshofes geht 
bei der Beurteilung der Frage, ob die Bestimm1Uing des § 95, 
Absatz 2 der Kraftfahrverordnung ihrem Inhalte 11ach im Sinrte 
des Artikels 18, Ahsa.tz, 2 des Bundes-Verfassungsg,es-etzes ge­
setzlich gedeckt ist, davon au,s, ddß durch Artikel 18, Absatz 2 
des Bundes-Verf<1,ssungsg,esetzes jedes ges·etzesänder.nde (contra 
legem) oder gesetzesergänzende . (pr<1eber .legem) Verordnungs­
recht ausgeschlossen ist und entsprechend der Verfassungsbe­
stimmung von den Verw„ltungsbehörden -nu-r Durchführungsver­
ordnungen erlassen werden können. 

Als gesetzliche Grundlage für die yom Verfassungsgerichts­
hof geprüfte Ve�ordnungsbestimmung kommen nu;r das Kraft-

2 Artikel 2 des Kraftf,ahrrechts-Ueberl„itung,sge,etzes hat folgenden Wort­
laut: 

"Wiederherstellung der österr-oichi,schen Vor.schriften. Das Kraftfahrgese.tz 
BGB!. Nr. 29/1931, die Kraftfahrverordnung BGB!. Nr. 106/1931, die Kraft­
fahrbeiratsverordnung BGB!. Nr. 114/1931 und die Kraftfahr-Vergütungs­
verordnung BGB!. Nr. 131/193: werden nach Maßgabe der folgende-n 
Artikel wieder in Wirksamkeit gesetzt." 

S In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, .. daß sich der 
Ve.rfassung.sgerichtshof sdhon im Juni 1953 mit einer ähnlichen Frage zu 
befassen hatte. Der Verwaltungsgerichtshof stellte nämlich beim Verfas­
sungsgerichtshof den Antra.g, im Artikel 2 des Kraftfahrrechts-Ueber-
le.itung,sgesetzes, BGB!. Nr. 41j1941, die Worte: "Die Kraftfahrver• 
ordnung BGB!. Nr. 106/1931" aufzuheben, weil diese Kraftfahrver-
ordnung, die 1931 vom damaligen Bundesm11nister für Handel und Ver­
kehr auf Grurrd des Kraftfohr�setzes 1931 erlassen worden war, mit 
dem vom VerwaHungsgerichtshof nunmehr angefocht<enen Artikel 2 des 
Kraftf.ahrrechts-Ueberleitungsgesetz 1941 in verfassungswidrigu Weise wieder 
in Wirksamkeit gesetzt worden sei. Zur Erla1�sun9 von Verordnungen ist 
nämlich der Gesetzgeber gemäß Artikel 18, Absa•tz 2 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes nicht zuständig. Sie ist ein Akt der Vollziehung, der 
nur den Verwaltungsbehörde.n obliegt. Du Nakionalrat hat d"her durch 
die Wiederinkraftsetzung der Kraftfahrverordnung im Artikel 2 des Kraft­
fahrrechts-Ueberleitungsgesetzes eine Vollziehungsbefugnis für sich in A,-,... 
spruch genommen, die _ihm nac� der Verfassung nicht zusteht. Auf diese 
Weise wurde nicht nur Artikel 2 des Kraftfahrrecil,ts-Ueberleitung�gestzes, 
sorrdern auch die Kraftfahrverordnung mit einem rechtlichen Mangel be­
h<>ftet, der gemäß Artikel 14 des f!undes-Verfass.ungsgesetzes wegen Ver­
fa,ssungswidrigkeit und gemäß Artikel 139 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
die Aufhebung der Krdftfahrverordnung in ihrer Gänze wegen Gesetzes· 
widrigkeit zur Folge haben müßte. Das Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes vom 23. Juni 1953, G 2/53, führt hierzu ous, daß dieser Man­
gel, soweit er der Kraftfahrverordnung anhaftet, durch die mit der Kund­
machung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 

28. März 1947, BGB!. Nr. 83, verfügte Wiederverlautbarung der Kraft­
fahrverordnung rechtlich saniert erscheint, denn von da on Wdr für die 

BeuUeilu')g ruer Reehtsl�e llldßgebend, daß die Verordnung nunmehr 
vom Bundesministerium als dem hrer_zu •yer.fa:ssu�ese±zlich allein .beruf.en'.en 

Organ erlassen wurde. 

) 

fahrgesetz 1946, BGBI. Nr. 83, das Straßenpolizeig,esetz vom 
12. Dezember 1946, BGB!:. Nr. 46/1947, und das zwischenstaat­
liche Uebereinkommen vom 24. April 1926, BGBI. Nr. 304f1930, 
in Betracht. Das zwischenstaatliche Uebereinkommen, das ledig­
lich Bestimmungen darüber enthält, unter welchen Vor<JtJss,et­
zu-ngen Kraftfahrzeuge zum zwischenstaatlichen Verkehr auf 
öffentlichen W-egen zuzulass-en sind, scheidet von vornherein 
als gesetzliche Grundlage aus, weil es für den innerstaatlichen 
Bereich keine unmittelbare Normwirkung hat. Das Kr„ftfahr­
gesetz 1946 enthält wohl im § 2, Abs.itz 3, eine Bestimmung 
über die Beleuchtung der Kraftfahrzeuge, aber nicht in dem 
Sinne, daß es eine Beleu·chtu.ng uinter gewissen Voraussetzungen 
verlangt und diese Voraussetz.u.ngen anführt, sondern nur im 
Zusammenhang mit der Frage, welchen Anforderungen ein 
Kraftfahrz.eug in bezug auf Einrichtung, Ausrüstung, Zustand, 
Gewicht und Abmessungen genü.gen muß, um genehmigt und 
zum Verkehr zugelassen zu werden. Die Regelung dieser Fragen 
wird übrigens im Gesetz zur Gänze der Verordnungsgewalt 
überlassen, ohne irgendwelche Richtlinien über die Umstände 
und di-e Art der Beleuchtung zu geben. Auch §· 6 des Kr„fft­
fahrgesetzes, der die Vormerkung und Kennz,eichnung der 
Kraftfahrzeuge betrifft, überläßt die Regelung der Kennzeichnung 
zu·r Gänz-e der Verordnungsgewa,lt, o'hne i'.hr irgendwelche 
Richtlinien inhaltlicher Art für diese Regeluing zu geben. Scl,l,ieß­
lich kann auch, weder dem § '14 des Kraftf,ahrgesetz•es .noch 
dem .allgemeinen für jeden Straßenbenützer geltenden § 7 des 
Str<1ßenpolizeigesetzes ein Gebot entnommen werden, das in 
seiner Durchführung z.u, <:!er in Prüfung gezogenen Verordnungs-

.bestimmu,ng führen müßte. Eine ähnliche Bestimmung enthält 
- : · zwar § 55 des Straßenpoliz-eigesetz-es, der eine Beleuchtung 

des Fuhrwerks beii Dunkelheit und starkem Nebel vorschreibt, 
diese Vorschrift gült jedoch nur für Fahrzeug•e mit Tierbespannung. 

A l l,e d i -e s ,e G e s e t z ,e sbe s t i m m,u .n g e n bie t e n  
j e d o c h  i nha l t l i c h  k e ine g e s e t z li c h e  G r u n d­
! a g e f ü r d i e A u s  f ü h,r u n g, s b e s t  i m  m.1u.n g d e s  § 95, 
A b s a, t z  2 d e r  K•r a f t f a h r v e1r o r d nu, n g. Diese Ver­
ordnungsbestimmung hat daher ,nich-t den .Char<Jkter einer Durch­
führu:ngsverordnung, -etwa z,um Kraftfa'hr_gesetz oder zum Straßen· 
polizeigesetz, sondern stellt skh als eine gesetz,esergänzende 
(pr<Jeter legem) ,und daher .na.ch Artikel 18, Absatz 2 des Bun­
des-Verf„ssungsgesetz,es -unzulässi·g,e Verordnungsbestimmung dar, 
die der Verf<1ssungsgerichtshof weg,en Gesetz,eswidrigk,evt aufheben 
mußte. 

3. F r  a g ,e: Sind die an der Rückseite angebr„chten Kennz-ei­
chentafeln ,und Unterscheidungsz,eichen .nach dem Wirksamkeits­
beginn der Aufhebung, des § 95, Absatz 2 der Kraftfa'hrv-er­
ordnung, das ist mit dem Alblauf des 20. Dez,ember 1953, bei 
Dunkelheit und bei stark,e,n Nebel nicht mehr z,u beleuchten? 

Mit Rücksicht au-f die Gründe ,und die �estsetz-ung des Wi,rk­
samk,eitsbeginnes im Erkennbnis des Verfassungsgerichtshofes über 
die Aufhebung des § 95, Absatz 2 der Kraftfahrverordnuing �arf 
wohl angenommen werden, daß der V,erfassu:ngsg,erichtshof nicht 
z,um Ausdnud: bringen wollte, daß in Hinkunft die Beleuchtung 

� der _an de:r Rückseite angebrachten l<eninz-eichent<1feln und Ljnter­
' �sche1dungsz-ei,chen während der Dunkelheit uind bei starkem 

Nebel wegfallen solle; vielmehr ist anzu-nehmen, daß durch di-e_ 
F,estsetzung eines Wirksamk,ei'tsbeginnes für die Aufhebung der 
bezei.chneten Verordnu,ngsbestimmung dem Bu:ndesministeri,um (ür 
Handel und Wieder.aufba,u Zeit und Gelegenheit gegeben wer­
den soll, ,um die bei der Erlassung der Kraftfahrverordnu,ng 
vewrsachten V,erfahr-enswidrigkeiten zu beseitigen. Nach eif]ge­
holten lnf,ormati-onen beabsichtigt das Bundesministerium für 
Handel 1und Wiederaufbau schon i11 aller.nächster Zeit dem 
0ini�t�rr,at einen Antr<lg auf Nov,elli:erung des Kr„ftfahrges•e�zes 
i,n ,e1.n1gen wenig,e,n Pu,nkten, vorzul1eg;en, -um so eine ges-ettl1ch.e
Gr,undlage für die Erlassung einer dem § 95, Absatz 2 Kr„ft­
fahrverordnung in der derz,eit geltenden F<Jssung anal·ogen Ver­
ordnu-ngslbestimmung z,u erlangen. Die beabsi,chtigte Neufassu,�_g 
�es gesamten Kraftfahrg,esetzes kann das Bundesmi.nisterium fu,r 

andel und Wiederaufbau mit Rücksicht <1uf die Kürze der zur 
Verfügung stehenden Zeit 11icht meh•r durchführen. 

b 
Di-e die Kraftf<1hrverordnu-ng v-ollzi,ehenden G ,e ,n d a  r m e � i e ­

,e" m t e-n werden daher den W i r k s a m  k e i t s b e 9 1 ,n ,n 
d •e r, A ,u, f h eb u n g des § 95 Absatz 2 de:r Kraftfahrverord­
nung m i t  d e m  A b la u f  de

1

s 20. D -e z e m b,e r  1 9 5 3  b e­
d _c 1-t t e n müssen. M ö g I i c h  e r  w ,e i s e  kann schon bis zudi-esem Zeitpunkte dieser Verf<1hrens1ehler durch -eine entspre­
chende N o v  e 11 i e r u n g d e s  K ·r „ f t f a h r g e s  e t z e s 
beseitigt sein. Es wird daher weitg,ehend vom Erscheinen der 
<lng-estrebten Kraftf.ahrgesetz,nov-elle „bhängen, ob nach dem 
20. Dezember 1953 in di,eser Hinsicht ei,n gesetzloser Zustand 
eintritt. 

DIE FEINE ZIGARETTE MIT ROTEM MUNDSTl!JCI\ 

Der 

ernste Mann 

denkt: 

Keine schlechte Idee: Fünf Jahre nur 

die halbe Prämie für eine vollwertise 

Lebensversicherung I Mir gefällt diese 

Versicheruns I Ich wende mich an die 
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Amtung, Genf armerie�eamte 1 
,,Die Uhr fürs Leben" 

aham. Wehrmachtsuhrist wladcn hier 1 

Stoßsicher staubdicht und 
stoßsicher wasserdicht 

formschön 

Die bewährte Dienstuhr 
kann sich jed. Gendarmerie• 
beamte ohne Kaufzwang 
über die Dienststelle zur 
Auswahl senden lassen. 

Tell:rohlung oul 3 Monote 

HAHS PILCH 
UHRMACHERMEISTER 
Wien 1, Wlpplin9erstr. 3 

Lieferant 
der 

Gendarmerie 

FÄRBEREI-CHEM;PUTZEREI 
A. B a i g a r - 1 n n s b r u c k

Inhaber: Prof. E. A. PFEIFER, beh. gepr. Färbermeister 
Anichstraße 10 - Tel. 2865 

Täglicher Postversand 8 Tage Lieferzeit . 
FUr Gendarmerie- und Polizeibeamte: 20 % Preisermäßigung 
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�!\): Ge u 
- ...._ . .- eh' der fisdi GIII T•U•r. kNORi•Suppen kochen geht v!:1 schneller. 

Seit 1898 kaufen Sie bestens 

W-0-Ue, W-&scAe, 
Jtc,f.1-e, J(.&�,., 

bei 

OPFER KU CH 
Sa I z b ur g, Uni ver s i t ä t s p I atz 9 

wirst ))u mit 

" 

Nr. 3 

MOBEL 

Nasse Schuhe gut „lulttrocxnen". Nicht 
beim Ofen I 0dnn zweimal dünn 
Schmollpc1sta duftragen und wieder 
glänzt der Schuh, wie Sie es lieben! 

KAUFEN - JETZT 

LEICHT GEMACHT 

durch b,uondeu 9Dn1tlge Tellzohlun91bedingungan 
Schlafzimmer, Edelfurniere, Vollrundbau . ab S 3590.­
Schlalzimmer, außen und Innen politiert, 

Luxusaus!Dhrung • . . . . . . . . S 5580.­
Wohnzimmer mit 3t0rigem Schrank und Polster-

möbel , . . • . • . . • . . •b S 3490.­
Küche, ellenbeln, mit neuzeitlicher Kredenz, ab S 1785.­
Schrank, 3türlg, Vollrundbau, Edellurnl�re, •b S 1760.­
Möbel aller Art besonders preiswert! 
Ständige Bauernstuben-Sonderschau 1 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 
Bel Gendarmerlebeamten bestens elngelührtl 

WIEN VIII, BLIND ENG ASSE NR. 7-12
Provinzversand 

Genossenschafts­
Brauerei 

Ried im Innkreis 

Bombenscheine 

EMPFIEHLT IHRE ALLBEKANNTEN 

Qualitätsbiere 

m Olabzug 

in allen Fachgeschäften 

K LI MA bringt: 

Lederbekleidung, Lede rmänfel, 
Lumberjacks, 
Pumphosen in 8 Ledersorten, 
wie Hüfe, 
Wäsche, Strickmoden 

Auch Zohlungserleichlerung ! Postversand 

Li n z ,'!,V o I k s g a r t e n s t r a 6 e 2 1 

Skischuhe, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den 
Sportschuh-Fa chwerks tä_tten 

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich 1 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Ausschließungsgründe des bösen Vorsatzes im Sinne des § 2 StG. 
Ein Ausschließungsgrund im Sinne der genarrnten Gesetzes­

stelle liegt nur dann vor, wenn von einem gänzlichen Beraubt-­
sein der Vernunft gesprochen werden kann, es sich somit um 
einen Menschen h<11ndeft, dem jegliche Intelligenz überhaupt ab­
geht, der das Gute vom Bösen nicht zu unterscheiden und die 
Folgen seines Tuns nicht einzusehen vermag (fit. a). Lit. b setzt 
eine jedoch nur vorül;>ergeh:ende gänzliche A,uf.hebU!ng des In· 
tellekts voraus, ein sogenanntes transiborisches Irresein und Tat­
begeh:ung während der Sinnesverwürrung. § 2 lit- c ,endlicn be­
deutet die vorübergehende Aufhebung des Bewußtseins eines 
sonst geistig nicht gestör.ten Individuums. Alle drei Ausschl:ie­
ßungsgründe haben somit das Gemeinsame, daß der Täter seine 

Tat zu erkennen . nicht in der Lage ist und er nicht weiß, was 
er tat, so daß es darum an dem Tatbestandsmerkmal des dolus, 
dem Wissen, fehlt. (OGH, 1. Jänner 1905, Slg. 3039; 8. No-

.ember 1909, OeRZ Nr. 3; 24. April 1948, OeJZ Nr. 611/1948, 
- . OGH, 24. April· 1948, 1 Os 203'J) (OGH, 18. Froruar 1953, 

5 Os 111; LG Wien, 1 Vr 6311/52.) 

Unterschied zwisch.011 volloodetem und versuchtem Verbrechen
nach § 132 III StG.
Wie der Oberste Gerichtshof in wiederholten Entscheidungen 

ausgesprochen hat, liegt das voNendete Verbrechen nach § 132 
StG nur dann vor, wenn sich di•e der Aufsich,t des Täters an­
vertraute · P.ers,on zur Begehung oder Duldung der unzüchtigen 

Handlungen über Veranlassung 9es Täters bereit gefunden hat. 
Gelingt es dem Verführer nicht, eine solche Willensbestimmung 
der angeg·riff.enen Person zu er.reichen, so lieg.t nur der Versuch: 
des Verbrechens nach dem, § 132 III StG vor. Nach den Fest­
stellungen des Erstgerichtes und den Aussa.g,en der Zeuginnen 
A. �nd · B. haben sich diese beiden Mädchen gegen die Angriffie 
des Angeklagten g.eweh·rt. Dem Angeklagten ist es demnach 
nicht tatsächlich gel.ungen, den Willen der Mädchen in dem 
von ihm beabsichtigten Sinne zu bestimmen. _Dies schließt 
aber die Ziur-echnung <;!er H,mdf,ungen des D. al's vollendetes 
Verbrechen der Verführung zur Unzucht aus. Bei richtiger 

rechtlicher Beurteil'ung wär-en die H.rndlunsen des Angeklagten 
daher neben dem Schuldspruch wegen des Verbrechens der 
Schändung nach dem § 128 StG nur als versuchtes Verbrechen 

der Verführung z•ur tlnz,ucht zu beu,rteilen gewesen (OGH, 
..,· 30. Jänner 1953, 5 Os 1219/52; LG Graz, 8 Vr 2410), 

.Willensschwäche oder psychopathische Veranlagung sind keine
Schuldausschließungsgründe im Sinne desi § 2 StG 
Die Beschwerdeführerin .rügt die Abweisung des von der Ver­

teidigung in der Hauptverhandlung gestellten Antrages auf Psych· 
iatrierung der Angeklagten. In der Beschwerde wird hierZiU aus­
geführt, es sei auffallend, daß A. sich in einer sinnlosen Weis•e 
zu Diebstählen habe hinreißen lassen, zumal diese Diebst.1ihle so· 
fort entdeckt werden mußten. A. leide an einem inneren Zwang, 
sich fremder Geg,enstände zu bemächtigen, und zwar lnsbe90n· 
dere dann, wenn si,e schwanger s·ei, was auch zur Tatzeit z.u­
t�af. Sie sei einige Zeit hindurch i·n der psychiatri.schen Abteilung 
emes Krankenhauses in Behandlung gestanden wo· eine aU1sge­
prägte Willensschwäche festgestellt worden sei. Alle diese Um· 
stände hätkn im vorliegenden Verfahren eine psychiatrische 
Unters_uchung der Angeklagten notwendig gemacht. Durch die 
Abweisung des darauf hinzielenden Antrages sei di,e Angeklagte 
in ihr.en Verteidigungsrechten beei1nträchtigt worden. 

Di•esen Ausführ,ungen der Beschwerde kann nicht beigepflich· 
t�t werden. Das Verfahren hat keinerlei Anhaltspunkte in der 
Rtcht�ng ergeben, daß einer der im § 2 ,unter fit. a, b ,u:nd' c St.? 
angefuhrten Schuldaussc;hließungsgründe vorliegen könnte. Ein 
Schuldausschfi,eßungsgrund im Sinne der angeführten Gesetzes­
stelle ist nur dann geg.eben, wenn der Täter der Ver.nunft ent­
weder gänzlich beraubt ist (§ 2 fit. a StG) oder wenn zur Tat­
zeit eine vorübergehende gänzliche Aufheb�ng des Intellekts, ein 
sogenann_tes transitorisches ,Irresein, vorlag (§ 2 fit. b StG) oder 
wenn ein im übrigen g.e:isti8 nicht gestörtes Individuum aus 
irgendwelchen Gründen zur Tatz,eit an einer vorübergehenden 

Aufhebung des Bewu.ßtseins litt (§ 2 lit. c StG). Eine Willens• 
schwäche allein kann einen Schuldausschließungsgrund im Sinne 
der angeführten Gesetz-esstellen nicht bilden. Auch �ine psych,::i­
pathische Veranlagung, auf die der Hang zum Stehlen zurück· 
zuführen ist, kann einen Schuldausschließungsgr-und nicht dar­
ste Hen, sofern .nicht ei,ne die Zurechnungsfähigkeit ausschlie­
ßende Geistesstörung im Sinne der oben angeführten Gesetzes­
stelf.en in Frage kommt (EvBI Nr. 215/1951). (OGH, 3. 3. 53, 
5 Os 11; LG Innsbruck, 1 Vr 1669/52.) 

Mit Einrichtung der oben beschri,ebenen Rubrik wollen wir 
den Inhalt der Gendarmerie-Rundschau auch auf die mannig· 
fachen Bestimmungen des Versich.erungsrechtes ausdehnen, auf
welchem Gebiete es seh·r viele inter-essante Fragen aufzuklären 
gibt. 

Ars Mitarbe'iter haben wir hierfür einen anerka.nnten Fachmann 

gewonnen, der auch 91eme ber-eit i•st, L e s  €i ,r a inf r a  g e n jeder• 
zeit sachgemäß zu: beantworben. 

D i e R e d a, k t i o n. 

Unte�rediung zufolge Außerbetriebsetrung 

Zum Schutze der im· Straßenverkenr Gefährdeten besteht 
bekanntlich das Gesetz, wonach jedes ;2um Ver�ehr zu g e • 
1 a s s e n e Kraftfahrzeug eine H a  f t p  f l I c h ! vers1dierung v,:ir· 
weisen muß. . . 

Zum Verkeh·r zugelassen "ist ein Fahrzeu.g, �enn es mit �1:nem 

Kennzeichen versehen ist. Zwecks E"rlangung eines �ennze1chens

bei der zuständigen Behörde muß die vorgeScchnebe�e Ver• 

sicher,ungsbestätigung einer Versicheru,ngsanstalt beigebracht 

werden. 
ehe "eh „ ck I t · d d f deir 

lnsolange dieses Kennz,ei n rn t zuru ge eg wir , . ar 

Versicherer ( Versicher,ungsanstolt) eine best�hende V.ers1�erung 

n ich t aufheben. Die Versicherungsanstalt 1st �udi verpflichtet,

j e d e  Unterbrechung in der Haftung ::- N I c h t z a h l u n g 

· f"'lf' Prämie - jede Beschrankung des Haftungs· 
em;r a ,gen . Be'hörde sofiort z ,u me,lden, bei wdcher das 
um1a.nges ,usw. Jener 

"eh • V k t ht 
Fahrz-eug laut behördlidien Kennze1 en in • ormer •ung s e 

(KFG: Nachweis und Ueberwachung d�r. Vers1�er,ung). 

W. d'" p · f..lL.rt verlangen v1,eLe Vers1dieru11gsnehmer 
1.e 1•e raix1s eu , · · 

·eh b · . U k • . der strengen Pfliditvers1 erungs est1mmungen 
in n �n,n1s •h V "d, ung welchem 
z e i t w e i I i e Außerkraftsetz-ung ' rer .er_s, er· ., . 
Begehren di/ Versicherungsanstalten aber nicht ohne weiteres 

nach
! 
komm

ch

en, k
l 

önn

d
en. 

ollen die für Versicherungsanstalten ver· 
m na 10 gen en 5 

K 
· b cht werden 

bindlich festgesetzten Regeln zur . -enn
K
tnis
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ge
e.,ch

r
!ns ist di1e 

· Ver-
1 B • :z. 

·· k I e 8 u n g eines en d 
siche�un;' geg�; V�rlage einer B':_stätigung zu suspendi,eren un 

auf das Stilliege-Wagnis ei,nzust
ran�en. 

Unterb;echung der Ver-
2. bei P e r m i _t ,e n t z u g <'lt :�ne

erfolgen wenn der Ver­
sicherung (Suspension)

K
nur 

d_�
n 

zurücklegt '<Und hierüber Be­
sicherungsnehmer da.s enn1:� 1 en 

b . t 
stätigung der Zulassungsbetorde . �r ;�nliären ob das Fahrzeug 

3. bei B e s  c h I a g _ n a m •e
m�r weiterläuft, oder ob es eine 

mit der selben Ke�nz,eE<:11er11nV;rsicher•ung bleibt unverändert be­
neue Numme� erhalt. !ne 

zeitweiligen Benützer oder auch
stehen und 1st von ,emem 

. ·esen wurde f ,:, :r t zus e t z e n. 
Mieter, dem das Fah�zeug z

.u
g

�\erung 'wein� eine n eu e Kenn-
Dagegen erf,olgt ein� Suspe 

rden ist au.ßer der jeweilige 

zeichennummer 
M
z�gewid

en 
6 

w
i.effenden 'Fahrz.euges erklärt sich

Benützer oder 
b

,et�r 
d
e_s 

b
e
estJehende Versicherung fiortsetz·en 

s c h r i f t I i c h e:reit, ie 

zu wollen. . M I an Betriebsstoff (Benzin) oder Material 
Im F

1
11e

) 
ei� 

�ri't�
ng

best-eht k e ·i f1 e Berechtigung, eine Außer•
(Autor-e1 en 

d
ein 

b�tehenden Versicherung im Sinne der Allge­
kra

!
tsetz

V
ung 

'ch
er

·rungsbedingungen zu verlangen, imolange f1 i c h t 
meinen ers1 e 
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die Zurücklegung des Kennz.eichens erfo-lgt ist und der Nachweis 
hierüber durch Vorlage einer Bestätigung der Zulassungs-stelle 
erbr<Jcht wird. 

Für Stillegungen bis zu einem Monat. werden Prämi-enrück­
v-ergütung-en ,n i c h t gewährt. 

Mit Rticksicht auf die kommende Wintersaison sollen die vor­
stehenden Bestimmungen bei •eventueller Betriebsunterbrechung 
des F<Jhrz-euges genau beachtet werden. 0. M. 

GINDAI.MII.IINACHRICJ!IJIN 

An die Kamerad-011 des ehemaligen niederösterreichischen Gend.­
Aspiranten-Jahrganges 1933 

25. Oktober 1933 ! Alle Kameraden, die damals zum Lan­
desgendarmeri,ekommando für Ni,ederösterr-eich als Gendarmeri,e-, 
Aspiranten einrückten, werden mit Fr-evden an di.esen Tag den­
ken. 

Die meisten Kameraden di-enen heut-e .noch i,n der Gen­
darmeri-e, andere stehen im Zivilleben 1u:nd eitnige leben /\ich� 
mehr. 

Es haben einige Kameraden den W1UJnsch geäußert, nach 
mehr als zwdnzi,g Jahr-en eine kleine Wi,edersehensf.ei,er zu 
v-eranstalten. Ohne Rücksicht auf die _ heutige Stellung und den 
Di,enstgrad woll-en wir uns als -einfache, schlichte Aspiranten, 
di-e in guten und trüben Tagen zusammenstanden, tr-effen. 

Verkehrstechnisch wär-e Graz fast der beste Treffpunkt. 
Aber es ist z1.1 erwägen, ob wir uns nicht doch i,n Wiien tref­
fen s0llen, c;Jenn von di,eser St<Jdt ging,en wi-r anfangs Jänne/: 
1935 in allen Ri-chtu1ngen von Ni,ederösterreidi .h-Lnaus. Die 
Zeit, wo der Gendarm-erieball in Wi,en �_tattfindet, wä•re sicher 
ein sehr .seeig.neter Z:-eitpunkt. 

Uebe Kameraden! Wir erwarten ehestens Eure li,ebe Nach­
richt_, ,um uns die Möglichkeit zu seben, _alle w-ei.ter,en Arbei­
ten noch- z-eit_serecht erledigen zu 'können. Alle Zuschriften 
sind zu richten an: Gendarmeri-e-Major Anton Watzka, Gendar­
merie-Abteilungskommandant in Leoben, Steiermark. 

Wir verbleiben mit kameradschaftlich,en Grüßen 
Franz D -o b,r et z b e r g e  1r Anton w a t z k a 

Anton T o i f 1 
* 

Am 30. August 1953 veranstaltete di,e Gendarmerie des 
südlichen Burgenlandes unter dem Ehr-enschutz des Landes­
h-au.ptma,nn.es Dr. Lorenz K a r a 11, des Landesjägermeister.s 
NR Dipl.-Ing._ S t  r o b  1 1uind des Landesg-enda-rmeriekomman-
danten Major K r  i v k a im schönen Schloßpark i-n Kohfidisch 

Aufzug der Jägerschaft und der G2ndarm2rie zum Tontauben-Schießplatz 

ein Sommerf.est, verbunden mit einem T ontaubenpreisschießen 
der Jägersdiaft. 

Um 18 Uhr wurde das T-ontaubenpr-eisschi-eßen mit der 
Verlautbarung der Preisträger beendet. Den ersten �P�eis'.. ein
neU'es Jagd91ewe'h-r im W,0rbe von 350<? �, errang Rev1,erforster 
Z e n  z aus Rechnitz. Gend.-Rev1er1nspektor KARL BECK

Bezirksgendarmeriekommandant 
in Oberwart, Burgenland 

Belobungen * 

Der Landesgendarmeriekommandant für Steiermark hat die 
Gendarmeriepatrouillenleiter Fran� P l .a n  k, Karl O f n -e r  und 
den Gendarmen Friedrich R a  t t I n g e r  des Postens �ohnsdorf 
in Würdigung der besonderen Tatkraft, gro�en Ums,_cht und 
klugen Kombination bei der Aufklänung eines Einbruchsd1e�stahls, 
wodurch es gelungen ist, den Täter innerhalb kUJrzer Ze,t aus­
zuforschen, zu überweisen ,und das gesbhlene Gut wieder zu­
stande :w bringen, öffen'.lich bel-obt. 
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Es handelte sich um einen Einbruch i,n das Schaufenster 
eines Gold- und Silberwarenhändlers und Entwendu,ng v-on Wert­
sachen zum Betrage von über 30CX) S. Der Täter war unbekannt. 
Eine Personsbeschreibung war nicht verwertbar. Anhaltspunkt war 
nur die Fluchtrichtung. Die gestohlenen Gold- und Silberwaren 
wurden als Bruchstücke in Knittelfeld ,urnd Graz verkauft. 

Der Täter hatte schon einmal im Orte einen Diebstahl aus­
geführt. Er wurde neuerlich perlustriert und konnte für die Tat­
zeit ein Alibi nicht erbringen. Di,e Verhaftu1ng und Ueber, 
weisung gelang innerhalb von 48 Stunden. 

Gendarmerieabteilungskommando 
Judenburg, Steiermark 

.,. 

Wir lade-n alle Gendarmeriedienststellen herzlichst zur Mit­
arbeit an der Rubrik "Gendarmerienachrich,ten" ein. 

Redaktion der 
"Illustrierten Rundschau der Gendarmerie" 

"WILDERER" 
Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse im Kampf gogen das Wil­

derertum von Gend.-Bezirksinspektor Ludwig Fuchs und Krim.-Bezirks- , 
inspektor Jakob Schmid. Dritte, neubearbeitete, erweiterte Auflage. Oester• _, 
reichischer Jagd- und Fischereiverlag, Wien V, Straußengasse 16, Um­
fang 145 Seiten, Ganzleinen 36 S. - Gefährliche Erlebnisse sowie inter­
essante Erfahrungen und wertvolle Erkenntnisse, von zwei gewiegten Fach­
männern in 'ihrem langjährigen Umgang mit Wilderern gesammelt, sind hier 
ebenso fesselnd als aufschlußreich niedergeschrieben und mit tatbestands­
treuen Bildern belegt. Ein aufsehenerregendes Buch, tief in die Abgründe 
eines erbitterten Kampfes leuchtend, dzr sich zwischen Recht und Raub 
in verschwiegenen Wäldern Jahr und Tag dramatisch abspielt. Mittel 
und Methoden der Wilderer sind ebenso ausführlich beschrieben wie die 
gesamte Art und Weis• d•r Bekämpfung des Wild•r•runwesens. Eine Er­
läuterung der rechtlichen Stellung des Jagd- und Forstpersonals, des Waf­
fengebrauchsrechtes sowie ein Hinweis auf vorbeugende Maßnahmen und 
eine Verurteilung des vielleicht mancherorts noch bestehenden falschen 
"Wilderer - Nimbus" vervollständigen den ausgezeichneten Gesamtelndrud< 
dieses Buches. Ein Standardwerk über den Kampf gegen das Wilderertum. 

LILIENGASSE 1 - TEL R 24 3 94. R 22 l 39, R 23 3 26 

AN ALLE 
BEDARFSTRAGER DER WIRTSCHAFl • IN OSTERREICH 

Botrlftt: PROD UKTIVITATI 
leistungut�igerung - ICo dernste WERKZEUGE 

sten
_
Mnll:ung nur dvrch mo-

ASTRA 
der Betroebswlrhd,ofl' 

-SALDIER 
Vo lloutomoli� 

un

5

d BUCHUNGSMASCHINEN • aldenonsdlr'ft f HAMANN-
' - bi, 16 Regl,te r 

Universal. RECHENMAS flektrosollavt CHINEN 
- oulomatiscJ,

o
em

a
D� ��dell T 9x8A: 16, Handmo dell Menus 

SI 
1v1s,onl 

EM AG-SCHREIBMASCHINEN Pico •• Perl. und Ra wogen umsparsdirlh 24• 32,. <'6 cm Breit-
CfTOGRAF. 

H 
ADRESSIERMASCHINEN o nd. und elektrische Mod IJ plotten, eigene Prögerel 

e e, Zink- und Leichtmetall. 
�lferre, Vorführun 8 f' g en e, f o c h wer lt' t :

·
,,:rat u n 8 Q er o I t w i 11 i g s ,. 

Mil besten Empfehlungen 
ERNST KATZING-ER

B0ROMASCHINEN 

--··"'A'' . -- . At-r� ue IM� 
Von Gend.-Oberleutnant RUDOLF SAMS 

Landesgendarmeriekommando für Tirol 

Tirol ist -ein Wintersportland. In Tirol ,- s·o sagt ma.n -
kommen schon die Kinder mit den ,Brettln auf di-e Welt. 
Es ist' daher weiter gar nicht, verwunderlich, daß Tiroler Gen­
darmen bei den verschiedenen Skirennen ausgezeichnete Er­
gebnisse erzielen und mit ihren besten _Krähen Uch eri.nner,e 
an den oftmaligen Meister im Langlauf \Rayonsinspektor Luis 
Unterrainer und die Abfahrtskanone Patrouillenleiter Otto Oef­
ner) in engster Tuchfühlung zur österreichischen und darrii-t sogar 
zur europäischen Rennläuf.er-etite st,ehen. 

Im Sommer erschöpfte sich di-e sportliche B,&:täti_gung der 
Tiroler Gendarmen bisher in der allerdinss ,auf hoher Stufe 
stehenden und wirklich gekonnten Alpinistik, die - auf der 

Die Auswahl des Landesgendarmeriekommandos für Tirol 

Die Mannschalt des Landesgendarmeriekommandos leistet dem Landes�endar• 
meriekommandanten Oberst Peter Fuchs den Sportgruß 

soliden Grundlage einer gesunden Breitena·rbeit - ebenfalls 
beachtliche Spitz-enleistu-ng-en ?ufweisen kann. 

Vollkommen neu aber und mit der sonst_i.gen Aversion eines 
großen Teiles der Tiroler Bevölkerung unvereinbar, ist die im 
abgelaufenen Sommer plötzlidt erwachte Liebe einiger Gendar­
meri·edienststellen ZUJm runden Leder. 

Angefang-en v-om ersten schüchternen Versuch der Beamten 
der Adjutantur, die in einem absolut kampfbetonten und ge­
radezu mit fanatischem Eife·r ausgetragenem Spi•el eine lnns­
brucker Firmenmannschaft mit dem astronomisch,en Scor-e von 12:9 
schla_sen konnten, bis zu dem letzten Spiel, in dem c;:lie 
Mannschaft des Stabes gegen eine Innsbruck-er Beamt-en.auswahl 
3: 3 u,nentschi-eden spi-elte, reiht sich Spiel an Spiel und 
- was ungleich wichtiger ist - iei,n kameradschaftliches Er­
lebnis an das andere. Einen Höh-epu,nkt Jn dieser Seri,e von 
Wettkämpfen bildete eine D-eppelveranstaltUJng im Juni dieses 
Jahres, in der di-e Adjutantur über die Erhebungsabteilung 
mit 3: 1 und die Technische Abteilung über den Gendarmerie­
p_osten Innsbruck mit 2: 1 siegreich bli-eb. · 

AVISOI 
Die Firma M. GE HMACHER, S ALZB URG, Alter Markt 2, 
g-�währt auf Grund eines Ueber-ei-nkommens allen Angehörigen 
der Ex-ekutive, bei Nachweis ihr-er Zugehörigkert zu derselben, 
folgende Begünstigungen: 
Bei Kassa-einkauf: 3- Prozent Rabatt und 2 Prozent Kassa-sk-:,nto, 
bei Rat,enei-nkauf: bei Bezahtung innerhalb von 3. Mona'ten 3 Pro­
zent Rabatt. 

Unserer h-euti•gen Ausgabe liegt eine Ausschreibung -neuer 
Fernunterrichtslehrgänge der Ferinschufe für Staatsbeamte bei. Die 
Schule steht unter der wissenschaftlichen Leitung von Doktor 
G. Halasz, Wien IX, Hörlgasse 9. Lesen Sie die Ausschreibung 
gut durch. 

1, 

A VI SO: 
Vorhänge. Möbelstoffe, •Belffedern. Matraf)en, -Schlaffauteuils, Couches empfiehlf 
BERGE R, Salzburg. Linzer Gasse 41 (bei der Kird,e). Auch l(•l(en Raten. 

• Radio Borger
.. 

·ll
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·--·

/U 
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RADIOAPPARATE - TO NMOBEL 
PLATTENSPIELER - MAGNETOPHONE 
STAUBSAUGE R LUSTER 
EISSCH R.<XNKE ELEKTROWAREN 

u n d  d ie n e u e s t e n

UKW-Apparate, 

zu kulanfesfen T eilzahlungsbedingungen 
(Keine Anzahlung! Dienstausweis genügt) 

im 

Spezialhaus für Schallplatten 

Radio Borger 
Wien III, Landstr. Hauptstr. 103 

Kostenloser Prospekfversand -
Unenfgeltliche fachliche Berafung -
Provinzversand 
und Ubernahme jeder Reparatur 

Die Illustrierte Rundschau der Gendarrr.erie erscheint einmal monatlich. Nach­
druck, ouch ouszugsweöse, nur mi,t Zustimmung der Redaktion. Textänderungen 
bleiben vorbehalten. Im Falle höherer Gewal-t besteht kein Anspruch ouf 
Lieferung oder Rückerstattung bezahlter Bezugsgebühren. Gerichtsstand Wien. 

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer und Verleger: 
Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. - Für den Inhalt verantwortlich: 

Gend.-Major Käs. - Alle Wien III, Hauptstraße 68. - Druck: Ungar• 
Druckerei·, Wien III, Un9org&Sse 2. 
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B 11 d 1: Auf einen dringenden Anruf Charles Drotts erscheint Inspektor 
Berthold Stelner und David Cooper an einem einsamen Platz an der Land­
straße, ungefähr 10 Meilen von Wheeler entfernt. Das Auto Drotts mit 
dem Wohnwagenanhänger ist am Rande dieser ziemlich kurvenreichen Straße 
geparkt. Drott erzählt Inspektor Stelner sehr aufgeregt über den plötzlichen 
Tod seiner Frau Ann, die ständig kränklich war. 

B 11 d 2: Drott ruft Carmen Noram, die sich im Anhänger au!sehalten hat 
und steift sie dem Inspektor als Cousine seiner Frau vor. "Wir fuhren eben· 
nach C. S.", erzählte er, "Carmen und ich saßen vorne im Wagen, meine 
Frau befand sich im Wolinanhänger. Sie war schon lange Zeit kränklich 
und mußte dauernd Tropfen und alle möglichen Medikamente einnehmen. 
Ich fuhr ziemlich rasch, um bald einen Campingplatz zu erreichen, wo sich 
meine Frau ausrasten könnte. Um 5 Uhr 30 hielt Ich hier kurz an, um nach 
dem Befinden meiner Frau zu sehen. Sie war bereits tot, Hierauf verstän­
digte ich Sie sofort," 

B i l d  3: Im Innern des Wohnwagens beginnt Inspektor Steiner seine Unter­
suchungen. Mrs. Drott liegt auf einer Polsterbank, wo , sie ihr Gatte ge­
funden hat. Die ersten Anhaltspunkte deuten einwandfrei auf eine Vergif. 
tung hin. Einige Flaschen verschiedener Medizinen und ein Becher mit 
Whisky stehen in ihrer Nähe. Carmen und Drott erklären dem Inspektor, 
daß sie nichts berührt haben. 

B i  I d 4: "Wann waren Sie in Wheeler?" fragte der Inspektor. Drott: "Um 
4 Uhr 30." Stelner: "Wie sind Sie hier herausgefahren?" Drott: "Ueber 
die Landstraße." Stelner: "War jemand von Ihnen im Wohnwagen naclr-
4 Uhr 30 bis zum Zeitpunkt der Auffindung der Toten?" Carmen Noram 
und Charles Drott erklären übereinstimmend, während dieser Zeit dauernd 
gefahren zu sein und keiner vor 5 Uhr 30 den Wohnwagen betreten zu 
haben. Inspektor Steiner: "Ich verhalte sie beide wegen Mordverdachtes. ,, 
... Was bewog Inspektor Stelner, die Verhaftung auszusprechen? 

Auflösung Im nächsten Heft. 

stärntner .f}ol3roareninlluf trie S}an6 �uc{}6 
:pif cf)elöorf bei S\logenfurt 

Seit J11hren s tändiger Lieferant der G endHmer ie für Ei nrichtungen llller Art 
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Seit 1869 

A. 'I{APSREITER

SchäI•ding 

Kapsreiter Ges. m. b. H. Wien 

Kapsreiter Ges. m. b. H. Graz 

Brauerei 

Ziegelei 

Granit- und 

SchotteI•werke 

StI•atienhau 

Hoch- und 

Tiefbau 

lOOENMANTEt­

� Herren Damen - Kinderbekleidung 

.Meterware 

MARKE 
GES. GESCHtlTZT 

Spezialhaus für Lodenmäntel 
M A R K E „W E T T E R F E S T"

• 

\.�\rll\ 
� :z. 

Salzburg, Cietreideg. 24 - Tel. 81161 

Gendarmerie- und Polizeibeamte erhalten besondere ·Preisbegünstigungen und Zahlungserleichterungen 

19 



JP� �f(g0(M(g�IK{ 
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

Chemif che Reinigung 

unil Gro�möf cherei 

Albert liol.tenegger 
SolJburg 

flugurtinerga[e 26 b 

Uniformen merben 3u oer­

billigten P reifen gereinigt 

übersiedeln Sie nur mit FALLENEGGEB 

Salzburg, Baierhammerstraße 14 
Telephon 71 4 61 

Vermittlungen werden honoriert! 

Kauft bei unseren Inserenten • 

Kinia 
BACKPULVER.II 
VAN I LU NZUCKER 

EINKOCHHILFE 

,,,,ttfe,e -·k,e 
(ßild�fll' 

PUDDINGPULVER 

In Salzburg decken Sie Ihren Be darf'an

Damen- und Herrenbekleidung 

im führenden Kleiderhaus der Alpenländer, bei 

Platz! t Sdiwarzsfraße 2 

Teilzahlung in bequeme n Mona tsraten 

Gegründet 1921 

BATTERIE­

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberl11ndstr11ße 27 • Fernruf A 51 4 36 

j 

Sparkasse in Grieskirchen 

GRÜNDUNGSJAHR 1872 

mit Zweigstellen in 
Neumarkt i. H .. 
Bad Schallerbach 
und Q;,llspach, 
Zahlstelle 
Hofkirchen a. Tr. 

MilchtrinkhaUe der Molkerei Schallerbadi, 

Bahnhofstraße, neben Kurhaus Austria 

empfiehlt sieb zur 
Durchführung aller 
Bankgeschäfte 

Haus der schönsten Stoffe und besonderen Auswahl ! 

L d 
für die kommenden Tage bringen wir d-ie schönsten 

an a Stoffe und Seiden in einer ausgesuchten Auswahl in 
Landa umer,em neuen Ver�aufsra_�m. Ihr Besuch_ bei, uns .':"i_rd 

Sie bestimmt angenehm uberraschen. Eine sorgfalt1ge 
Landa Uebersidit an Hunderten von Sbffen in allen Farben, 
Landa-Auswahl - ein Begriff! Steyr, Siemingerstroße 18 
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Tel. 220. - Täglid-ier Aussd-iank frisd-ier 

Vollmild-i. - Alle Mild-iprodukte. 

jeder Preislage und für jede Kunde vom billigsten 
bis zu den allerfeinsten Oua-litäten. Tausende, Tausende 
von Metern in einer reichen, bunten Farbenpracht. 
Ein Verkaufsraum von besonders übersichtlichem Lager, 
wo jede Kunde Zutritt hat und den Preis der Wa�e 
sofort ersieht. Beim Einkauf zu Weihnachten für die 
Frau und den Herrn denken Sie jeder�eit an unser 
Modenhaus der Landa-Stoffe und -Seiden. 

• 

(f-_11.{li!LZ (f-__v.e_el,_ülljeJC 
SCHIRME UND LEDERWAREN 

INNSBRUCK 

MARIA•THERESIEN•STRASSE 22 

KOHLE - KOKS - HOLZ 

FRANZ SAGAISCHEK 

KOHLEN- UND HOLZGROSSHANDLUNG 

·KLAGENFURT

STAUDERHAUS 8 TELEPHON 2171 

LINZ 

�15 

;leppiche 
Vorhänge 
Möbelstoffe 
Wu!hi.SteppdedeH 
Matrat1en 
lino/eum 
�enbekti 

JOHANN SPRINGER
KOMM.-GES. 

BADISCHL,SCHULGASSE3

WAFFEN, MUNITION,
ALLE REPARATUREN

EIGENER WURFTAUBENSTAND!

EI GENE WERKSTÄTTE 

für Erzeugung und Reparaturen alter Arten von Schirmen 

REICHES L AGER IN WIENER LEDERWAREN 

ALLE KUNDEN WAREN UND 

Kärntens größtes Modewarenhaus 

DIETMAR 

i WARMUTH & eo. 
Villach 

Hauptplatz 22 - Tel. 4103 und 4786 

bietet beispiellose Angebote 1 

Angehörige der Gendarmerie erhdlten gegen Ausweis Sonderrdbdtt 

P REI S WERT UND E LEGAN T 
B E S T E Q U A L I T Jl: T 
PEL ZINNE1'1f'UTTER UND FELLE 

BEQUEME TEILZA H LUN GEN 
IM HAUS DER GR()S STEN AUSWAHL 

N U R  I M  f'ACH G E SCHJl:f'T 

7vwu Jeluu!ide.r., 
SALZBURG. ORElfALTIGKEITSSTR. 4 

August Hengst) 

Kfz. - R e p a r a t u r­

W er k s t ä tt e 

Braunau am Inn 

Oberösterreich 

MUSIKHAUS DOll!NG!ER 
MUSIKALIEN 

MUSIKINSTRUMENTE 

SCHALLPLATTEN 
Promplcr Posfvcrsand 

WIEN 1, Dorolheergasse 10, Tel. R 26480/81 
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MÖBELHAUS ULLRICH, So I z b ur g, Poris-Lodron-Stroße 9

bietet ein reichhaltiges Lager in Wohn­

und Schlafzimmern, Küchen und Klein­

möbeln f ü r j e d e s � e i m !

Ständige Ausstellung, unverbindlid-ie 
Besid-itigung, eigene Werkstätte,

bequeme T ei�zahlungsmöglichkeit 
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RADIOAPPARATE REPARA TURWERKSTA TTE RADIO-SEIDL 

TONBANDSPIELER Abholung und Zustellung Verkauf - Reparatur 

MUSIKSCHRANKE Teilzahlungen· bis 12 Monatsraten!! 
SALZ B U R CI lmbergstraße 22 

Tel. 56 39 

H 

.. 
•österr e ichische

Brau-Aktiengesellschaft 

BRAUfRf I blf SIHG Mil MÄ6ZfRfl 

BRAUfRf I Wlf Sf 68UR6 

blHZfR HRAUfRfl 

HRAUfRfl GMUHDEH 

SlfRHBRAUfRfl SA6ZBUR6 

HOfBRÄU HAbUHHAUSfH Mil MA6ZfRf 1 

GASUIHfR IHfRMAbWASSfRUfRSAHD 

BRAUfRf I HUHD6 

8ÜR6fR61CHfS BRAUHAUS IHHSHRUCH 

HRAUfRfl Rf um 

Mutter & Schrantz 
AKTIEN GESELL S CH AFT 

Siebwaren- und Filztuchfabriken 
W I E N V I , WIND MÜHLG A S S E  26 
T e lephon B 29570 Fe r n sch r eibe r 1727 

Werke: Wien, Graz, Klage-nfurt, Wasenbruck, Pinkafeld 

lidert komplette Abfriedungen und besonders die neue 
EWAG-Einfriedung mit geschweißtem Gitter, weiter Gar­
tenspaliere und Obstkordons. 

Das neu-e Viereckgeflecht, Marke "Super", aus h-ochfesten 
Drähten, bis zur doppelten Materialfestigkeit der bisher 
verwendeten Drähte, geflochten und in fertigem Zustande 
v,erzinkt, daher größ:e Haltbarkeit und Rostsicherheit. 

Weiter Dr<1htgeflechte1 Drahtg,ewebe, Fliegengewebe, Wurf­
gitt-er, gelochte Bleche, Gartenmöbel, Stahlrohrmöbel, Bett­
einsätz-e, Wolldecken, Anzugstoff,e, Uniformstoffe, Egalisier­
tücher, Filz- und Metalltücher für die Papierfabrikation. 

F ILIG RA N S TAH LBAU 

L eichtbau-Elemente für Dächer und M ontagedecken 

Versorgungsbetrieb der Stadt 
Ried SOLEX-VERCASER 

Generalvertretung 

ADALBERf KISS 
Verkoufs: eschäft: 

Molkerei-Genossenschaft 
Braunau am Inn Molkereigen9ssenschaft 

Neuhofen-Pattigham 
reg. GenosseUBcbaft m. b. H. 
in Nenhofeo bei Ried im Inn­
kreis, 0.-Ö. 

Wien 1, Barlensleingaue 4, Tel. A 14 O 71 
Einbau- und Einregulierungs•Werkstätten: 

registrierte Gcnosaenschuft 

mit beschränkter Haftung 

Palmplatz 10, Tel. 562 
1 

Wien V, Wiedner Hauplllr. 135, Tel. U 43 o 93 
'--------·---
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Neu 
C:iroßformat 
Ein Riesen­
Matador für 
das Klelnklnd 

Zahnrad­
Zusatzkasten 
paßt zu Je• 
dem Matador 

fflATADOR 
Der Baukasten !Ur olle Kinder von 3 Jahreft •• 
In 8 GrtBen In den Geschäften. Vorhondeften 
Motodor vergr6Berl man durch • ErgönJ:ungslcasten·. 
Motodorbestondtelle alnd elnzeln 1u hoben. 

Prospekt durch Matador-Haus Wien 7,, Marlahllferslr, 62 H 

HE R REH-

WI NTE IIAÄNTE L 
650.-, 798.-, 994.-, 1239.-

LIHZ, WIEHER REIC HSSTR ASSE 51 
Ecke Raimundstraße 

BE0U EM E TEILZAHLUNG ZU 0 RIGI NA L-KA SSAPIIE I SEN 

GENDARMERIEA NGEHORIGE SONDER-RAB ATT 

,,Jeeadle11-'' 
PISCHINDUSTRIE. GESELLSCHAFT m. b. H. 

WIEN XX/20 

NORDWESTBAHNHO·P 

SALZBURGER STADTWERKE 

VERSORGUNGSBETRIEBE 

Eleklrizilälswerke 

Gas- und Wasserwerk 

VERKEHRSBETRIEBE 

Obus- und Kraftwagenlinien 

nach allen S!adtleilen 

Eillinie nach Berchtesgaden 

(Königssee) 

Lokalbahn nach 

Oberndorf - Lamprechtshausen 

Schnellift auf den Mönchsberg 

und Drahtseilbahn 

auf die Feslung Hohensalzburg 

C. TRAU
TEE- und RUM­

IMPORT 

Spirituosen- und Frucht-

säfteerzeugung 

Wien 1, Wildpretmarkt Nr. 7 

Telephon U 22 3 88 

--, 

schon seit Jahrsehnten mlllionanlach bewahrt 
schonen Ihre Kleidung auch bei schwersfem Regen, denn sie sind absolut wasser-, 

wind- und sfaubdicht. Ein echfer „KI 12pper" isf ein Manie! für jedes Weller und 
fürs ganze Jahr. Er ist leicht und zusammengelcgl wii klich nichl vid mehr als eine 

Handvoll. Weifcrc inlcressanfe Milleilungen ünd Erfahrungsberichte unserer 

Kunden enthäll unsere Broschüre 58/:56, die wir Ihnen auf Wunsch mit unserer 

Preislisfe gerne zusenden. 

Österreichische 

Klepper-Werke 
G.m.b. H.

KUFSTEIN IN TIROL 

Widttige Neuersdteinung Für alle Dienststellen 
der Gendarmerie und Polizei 

Das Besoldungsrecht 
der Bundesbediensteten 

M it erläuternden B emerkungen, Durchführungsvorschriften 
Erk-enntnisse,n des Verfassungs- und V-erwaltungsgerichts� 

hofes und Entscheidungen der Zentralstelle-n 
Her<1usgegeben von 

Dr. ERWIN MELICHAR 
a. o. Professor an der Universität Wi-en, Sekrionsrat im 

Bundesministerium für Fin<1nzen 

HANS OSTERMANN 
Wirklicher Amtsr<1t im Bundesministerium für Fi-nanzen 

Umf.ang: 512 Seiten. Preis: Brosch-. 116.50 S, geb. 129 S. 

Zum ersten Male seit rund 20 Jahren liegt nun­
mehr wieder eine vollständige ZuS<1mmenfassung des Be­
soldungsrechtes mit <1usführlichen Erlä•u1t-erung,en vor. 

Enth<1lten sind unter <1,nderem: Gehaltsüberleitungs­
gesetz, Vertragsbedienstetengesetz 1948 mit allen zugehö­
rigen Verordnungen und Dt1rchführungsbestimmungen, di-e 
P -ensionsge�etze, Reiseg-ebühr-envorschrift, Kinderbeihilfen­
gesetz, Wohnungsbeihilfengesetz, einschlägige Exekuti,ons­
v-orschriften. Ein Liter<1turverzeichnis und eiin ausführliches 
Sachverzeichnis vervollständigen den Band. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 

Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

HERAEN- DAMEN- KIN0ERBEHLEIOUNG 
MARIAHI LFERSTR.18 MA 

'-------·- --- ------ -- - ------
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SCHEBOR 5%

�ALtWt:fRG 
Skonto 
auf alle 
Waren 

/JJ!atzl � Ruf 
81478 

Tafelbestecke, Feuerzeuge, Rasier­
artikel, Bürsten und Haushaltartikel 
in erster Güte 

,- 0amem_,f,-üwtfll-e l 
\.__ _______________ J 

a u s  PERLON

ENKALON 

und KUNSTSEIDE 

(j. J2__jj//J,e11- ST RUM Pf f ABRI K

RIED IM INNKREIS , OBEROSTERREICH 

1 
1 

Schuhhaus Tagwerker 

► 

Salzburg, Getreidegasse 19 

BA L LY - Qualilälsschuhe 

Handgearbeilele 

Ski- und Sportschuhe 

Wir gewähren allen Angehörigen der Exekutive bei Bar­

zahlung 3 Prozent Nachlaß 

Alles kauft 

von den 

Andorfer Tonwerken 

ö"11, 

die guten und billigen 
M�uerziegel, 
Viellochziegel, 
Hohlbloc.kziegel, 
Dachziegel, 
Firstziegel, 
Drainrohre, 
Dra inrohr-Reduktionen, 
-Knie usw.

Friedrich Feichtner & Co,, Andorf, 0.-0., 
Telephon 9, W. S. Schärding - Bahnanschluß 

/ 

KOH-1-NOOR BLEISTIFTE 
DIE WELTMARKE - OSTERREICHISCHES ERZEUGNIS 

L. & C. H A R D T M U T H

GEGR □ NDET 1190 F A B R I K E N I N A T T N A N G - P U C H H E I M U N D M □ L L E N D O R F ( B G L D. ) 

BEH0RDL. 
KONZESS. 

SPARKASSE 
BRAUNAUamlNN 

unter Haftung der Gemeinde 

Braunau am Inn 

Alle Cield- und Kreditgeschäfte 

Telephon 208 

AUTO 
RETTUNG, HILFE, BEROUNB 

IOMAH & CO. 
Tel. U 45 4 30 
IY, PRINZ-EUGEN-STR. 30 
LAUFENDER D I E N S T  

Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeam{en gestellt wer­
den, verlangen �icht nur körperliche 
Tüchtigkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit. 

Wer sich für �He Abschlu.l}prüfung 
durch ein ordentliches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

.>4�-Lehrbriefen 
für Deufsche Sprache, Geschichte und Geo­

graphie, die den gesamten Stoff 
in leicht fa5licher Form mi'! vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 
Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne die Verwaltung der 

Aulim-Lehrbriefe, Wien III, Beatrixgasse 32 

Wir erzeugen: 
Lofferbeffen, Coudies, Doppelsdilafcoudies, 

Ol!omane, ßeffb_iinke, faufeuils, Mafrafzen 

Wir führen: 
Bettfedern, Daunen, lnleffe, Ded,en, Kinder­
beffen, Kinder-Spor!-u. Liegewagen, Puppen­
wagen sowie ßeffeinsiifze in größter Auswahl 

Zahlungserleichferung ohne Preis aufschlag 

J. WITTBERGER
SALZBURG, PARIS-LODRON-STR. 12

TEXTILWAREN 

J-e4ie.s.seKdo�pte1&. 
• 

SA L Z B U R G, Sigmund-Haffner- G11sse 3 

UN I-E RZEUGUN GS P ROG RAMM 

(f)luµik 
Baufeile zur zeilsparenden Aufbauphysik 

nadi Ing. Ernst Roller 
Einheiflidies S!afivmaferial für Sdiule, I ndustrie 

und forsdiung 
Baufeile zur Medianik 
Bouleile zur Eleklrizifiilslehre 
Baufeile zur Optik 
Geriife zur Sdialfenprojekfion 

@Jumie 
Geräfe zur neuzeitlidien Experimentaldiemie 

nadi Prof. Dr. Ernsf Hauer 
Experimenfiergeräfe· 
Chemiknliensäfze 

Unfersudiungsgeräle 
Chemisdier Lnborbedarf 
Chemiknlien 

Jm 
Un ive rsil as-Lehrmiflel-Gesel l11chaf l m. b. H. 

Wien 111, Beafrixgosse J2, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

25 
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WIESNER-HAGER •ALTHEIM OÖ 
REPRÄSENTANZ WIEN, 1, HERRENGASSE 2 • TEL. U 26 9 3j 

ERHÄLTLICH IN DEN FACHGESCHÄFTEN 

11 
SCHARDINGER e 

Granit-
!�DUSTRIE Ges.m.b.H.

SCHAR DING am INN 

Schotter 

Bausteine 

Pflastersteine 

Steinmetzarbeiten 

TEL.: 0 1REKT10 N t 2 u. 1 6; BETRIEB: 2 7 

1 
1 

.. nur � 

auf einen ist immerVerlass ! 
IJ� tlviotlt/e,ltieKnffee>rHl'je/fo,llmlrallH:1/rPH 

LEIHZELTE 

•·

111 

liOLZBEARBEITUNGSFABRIK 

t�WILFLI N G SEDER 
! 

1 

1 

i11111 Telephon 12 und-270 

..... Telegrammadresse: 

� Wilßingseder Ried/Innkreis 

= 

unterhält ständig ein 

1 

:z: großes Lager in gepflegten 
:z: 
..... 

Laubschnitthölzern 

E Erzeugung von : 
..... 

= 
Laubsäge- und Kerbschnitfhölzern, 
Klosetlsitzen, Abwaschrahmen, 

� Stanzklölzen und schwarz gebeizten 
..... Hölzern 

= 

11111 

Akkumulatoren-Fabrik 

Dr. Leopold Jungfer 

Feistritz im Rosental Kärnten , 
Zweigniederlassung Wien 

Lothringerstraße 16 

-

1 

1 

Das 

Jl,oegiaBkauf �aua 
für Textilwar·en und Bekleidung 

GEGRONDET 1863 

!J; ' A� ! • 
WIEN VII MARIAHILFER STRASSE 26-30 

1 

Telephon B 38 5 40 

G ü n s t i 9 e Te i I z d h I u n 9 für öffentliche Angestelle 
Auskunft in unserem Kreditbüro 

Herzm,rnsky-PoStv�rs4nd in iedes Bundeslc,nd

�ür Ihre 

pHOTODIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel

PHOTO-KONSUM
(nhober: 

Vinzenz Dworzak, Johann Banzl

Wi e n VI­
Capistraogasse 2 

Telephon A ,, O 81 und B � 2 87 

Ge■chift■l'eif von 8-17 Uhr, Samatag von 8-1! Uhr 

langjähriger Lieferanl der 

Kulturinstifule, Schulen, Behörden

und Industrie

-
-

-------------------"

2.7 
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Führend in 

Stoffen und Bettfedern 
seit mehr jis' 40 Jahren 

Paul Brqckmüller 
Urfa h r, �auptstraße 4 

Teh�Rhon 516 

c�ülse,a, 

c�pa,pte,._ 

sAmum 
_Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartonagestreifen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

Bekleidungshaus 

,,Texbages .. 
Texlll-Hnndelsges. m. b. H. 

WIEN VII, Neuba�ga�se 28, Tel. B 30 5 85, B 36 307 

LINZ, gegenüber Hauptbahnhof, Tel. 27 8 12 

Sämtlidie Bekleidung für Herren, 

Damen und Kinder 

Schuhe oller Art, Bettwaren (Slepp­

ded1en, Matratzen usw.), T eppidie, 

Stoffe usw. 

gegen zinsenfreie Teilzahlung bis 

6 Monate (Ausnahmsbesfimmungen 

möglidi) 

IN LINZ audi Koffer- und_ Lederwaren und eigene

Sporfableilung (Skier, Rodeln usw.) 

Zum Einkauf isf mitzubringen: Dienstausweis, 

letzter Lohn- oder Gehalfssfreifen 




